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Brilage zu Nr 267 des GeneralAnzeiger für Halle n den Saalkreis

Stadtverordurten Sitzung
Halle 12 November

Am Vorſtandstiſche anweſend die Herren Geh Regierungsrath Prof
Dr Dittenberger Geh Kommerzienrath Bethcke Fabrikbeſitzer
Billing und Maurermeiſter Hildebrandt

Eine Petition der Lehrerinnen um anderweite Regulierung ihrer
Bezüge wird auf 14 Tage zurückgelegt da dem Magiſtrat eine gleiche
Petition zugegangen iſt

1 Die Magiſtratsvorlage betr Bewilligung von 500 Mk zur Ein
friedigung des alten Steinbruchs auf dem alten Galgen
berge wird abgelehnt dagegen ein Antrag des St V Roſch angenommen
dahingehend daß genannte Summe dem Verſchönerungsverein zur Ver
fügung geſtellt wird damit dieſer um den Steinbruch herum Anpflanzungen
anlegen und dieſe einzäunen läßt Man glaubt daß dadurch eine zweck
entſprechendere und ſchönere Einfriedigung geſchaffen wird als durch Her
ſtellung eines einfachen Holzringes

2 Die hieſigen ſtädtiſchen Schulhausmänner haben eine Erhöhung
ihres Dienſteinkommens beantragt Jn Uebereinſtimmung mit der Schul
kommiſſion erkennt der Magiſtrat mit Rückſicht auf die ſchwere Arbeit der
Antragſteller die Nothwendigkeit der Aufbeſſerung derſelben an und hat
demgemäß beſchloſſen

2 die Erhöhung des Einkommens der Hausleute vom
1 April 1901 ab dergeſtalt herbeizuführen daß von dieſem Tage
ab jährlich ſoviel mal 200 Mk bereit geſtellt werden als Schul
gebäude Hausleute in der Geſammtſtadt vorhanden ſind gegen
wärtig 22 und
daß der nach a bewilligte Geſammtbetrag von zunächſt 4400 Mk
auf die einzelnen Hausleute nach Verhältniß und von denſelben
täglich zu reinigenden Klaſſenräume der ſonſtigen Arbeitsleiſtung
re Schulkommiſſion feſtgeſtellt und vom Magiſtrat vertheilt

werde
Die Verſammlung wird erſucht dieſem Beſchluſſe beizutreten St V

Richter als Berichterſtatter der Finanzkommiſſion führt aus daß die
Schulhausmänner gegenwärtig neben freier Wohnung und Heizung im
Durchſchnitt jährlich 600 Mk erhalten Außerdem bekommen ſie für
Reinigung der Klaſſenräume 24 Mk pro Jahr und Klaſſe Die Finanz
kommiſſion machte fich zunächſt darüber ſchlüſſig daß die 24 Mk nicht
mehr an die Hausmänner zu zahlen ſind ſondern den Rektoren zur Ver
fügung geſtellt werden damit dieſe die Reinigung unter Aufſicht der
Hausmänner bewirken laſſen und monatlich Rechnung legen Die Rektoren
ſind der Meinung daß mit dem Betrage die Reinigung der Klaſſenräume
recht gnt bewerkſtelligt werden kann zumal die Hausmänner welche jetzt
auch ſchon Frauen zur Reinigung annehmen müſſen bisher zu ihrem
Nutzen Erſparniſſe machten Dagegen erkannte die Finanzkommiſſion die
Nothwendigkeit der Aufbeſſerung des Einkommens der Hausleute an nur
iſt ſie der Meinung daß den Hausmännern in den Schulen von
86 Klaſſen 250 Mk und den in den Schulen mit 24 Klaſſen 200 Mk
Zulage zu gewähren iſt während der Magiſtrat in ſeiner Vorlage Zu
lagen von bis 350 Mk in Ausſicht nahm Weiter ſchlägt die
Finanzkommiſſion vor den 5 Hausmännern in den ehemaligen Vororten
je 500 Mk als Vergütung zu gewähren Auch den Frauen die kleinere Schulen
in Trotha Cröllwitz und Giebichenſtein reinigen und heizen ſollen entſprechende
Vergütungen gewährt und die Bezüge der Hausmänner in den höheren
Lehranſtalten entſprechend geregelt werden Den Hausmännern ſollen
künftig lediglich nur noch für das Waſchen der Handtücher Reinigen der
Turnhallen die Beſorgung der Schulbäder und Zubereitung des Früh
ſtücks Vergütungen in der bisherigen Weiſe fortgewährt werden Bei den
Nebeneinnahmen welche die Hausmänner ſonſt noch haben können ſie
nach der Meinung des Berichterſtatters mit den gebotenen Zulagen ganz
zufrieden ſein Herr Oberbürgermeiſter Staude erklärt daß der Magiſtrat
ſämmtlichen Abänderungsvorſchlägen der Finanzkommiſſion beigetreten iſt
Die Verſammlung beſchließt nach längerer Erörterung nach den Anträgen
der Kommiſſion

3 Die durch die Uebernahme des Giebichenſteiner Knabenhorts
zum 1 April 1901 und durch die Neubegründung einer Anſtalt im
Süden entſtehenden Mehrausgaben haben den Vorſtand der Halleſchen
Kinderhorte zu der Bitte veranlaßt den für die Hortanſtalten gewährten
ſeitherigen ſtädtiſchen Zuſchuß von 7000 Mark auf 8200 Mk zu erhöhen
Auf Antrag des Magiſtrats wird die Erhöhung ausgeſprochen Bericht
erſtatter St V Richter

4 Der Errichtung eines Neubaues für die Oberrealſchule auf
dem Giebichenſteiner Piarracker ſtimmt die Verſammlung grundſätzlich zu
damit das Stadtbauamt mit der Aufſtellung des generellen Entwurfs
für das Schulgebäude und im Zuſammenhang damit mit der
Ausarbeitung einer geeigneten Umgeſtaltung des für den Pfarracker feſt
geſetzten Bebauungsplanes beauftragt werden kann An den Beſchluß
wurde die Bedingung geknüpft daß der Bau an keine Hauptſtraße kommt
und der Magiſtrat in nächſter Zeit einen neuen Lageplan vorlegt D
Neubau ſoll 22 Klaſſen und eine kombinierte Klaſſe enthalten und ſo an
gelegt werden daß ein Anban möglich iſt Ferner ſoll u a eine Amts
wohnung für den Direktor eine Turnhalle und Badeanſtalt 2c vorgeſehen
werden Für das Schulgrundſtück ſoll ein Bauplatz von 4000 qm aus
gewieſen werden Berichterſtatter St V Grote und Schmidt St V
Meyer meint daß die Schule in zu große Entfernung von den ſüdlichen
Stadttheilen zu liegen kommen würde und regt deshalb die Frage an ob
es nicht zweckmäßig ſei die Schule etwas kleiner zu bauen damit in nicht
zu langer Zeit auch im Süden eine Oberrealſchule errichtet werden kann
Herr Oberbürgermeiſter Staude weiſt darauf hin daß der in Ausſicht
genommene Platz in der Nähe von zwei Straßenbahn Linien
liegt und im Süden ſchon eine Ober Realſchule in den Francke ſchen
Stiftungen vorhanden iſt Eine Theilung der Oberrealſchule erſcheine
nicht zweckmäßig und ſei überdies ſehr koſtſpielig St V Hofmeiſter fragt
an ob der Magiſtrat die Errichtung einer Handelsſchule in Ausſicht ge
nommen hat Herr Oberbürgermeiſter Stande erkennt die dringende Noth
wendigkeit an für die Ausbildung unſeres jungen Handelsſtandes in
geeigneter Weiſe zu ſorgen Der Gedanke eine Handelshochſchule zu
gründen ſei an dem Widerſtreben der Staatsbehörden geſcheitert Aber
die Errichtung einer höheren Handelsſchule ſei eine wichtige Aufgabe deren
Löſung ſich nur infolge der Erkrankung und des Hinſcheidens des bis
herigen Siadtſchulrarhs Dr Krähe etwas verzögerte Der Magiſtrat
werde gewiß bald mit bezüglichen Anträgen an die Stadtverordneten
verſammlung herantreten vielleicht laſſe ſich die Handelsſchule auch in
räumlichen Zuſammenhang mit der neuen Oberrealſchule bringen St V
Steckner tritt ebenfalls ſehr warm für Errichtung einer Handelsſchule
ein von einer Handelshochſchule könne jetzt keine Rede mehr ſein Redner
wünſcht daß die neue Schule von vornherein ſo groß angelegt wird daß
ſie wenigſtens den Bedürfniſſen auf etwa 15 Jahre hinaus entſpricht Jn
gleichem Sinne ſpricht St V Reck

5 Die Verſammlung genehmigt daß bei den ſtädtiſchen Elementar
ſchulen vom 1 April 1901 ab zu den bereits vorhandenen 5 Klaſſen der
Hülfsſchule für ſchwach begabte Kinder noch 4 weitere ſolcher
Klaſſen eingerichtet und für dieſelben 4 Lehrer mit dem Gehalte der Volks
ſchullehrer und einer penſionsberechtigten jährlichen Zulage von 240 Mk
neu angeſtellt werden Berichterſtatier St V Aßmann

6 Jur Beſchaffung eines Doppelpappdaches für den Gerathe
ſchuppen auf dem Stadigute werden 400 Mk bewilligt Bericht
erſtatter St V Grote und Schmidt

7 Die Verſammlung genehmigt daß das Halleſche Kohlenwerk über
den Kommunikationsweg von Halle nach Mötzlich ein Schienengeleis
legt Die Genehmigung erfolgt auf Widerruf und unter der Bedingung
daß der Weg an dem Geleiſe in einer Breite von 2 m mit Kopfſteini
pflaſter gepflaſtert wird Berichterſtatter St V Stephan und Schmidt

Der Hoſpital Vorſtand hat ſich damit einverſtanden erklärt daß
dem Thierarzt Voigt in Leipzig zwecks Errich ung einer Abdeckerei
vom Piane 52 eine Fläche von ca 10 Morgen vom Canengaerwege bis
zur alten Leipziger Chauſſee durchgehend dei einer Front von 80 mm zum
Preiſe von 1500 Mk pro Morgen käuflich überlaſſen wird Der Magiſtrat
iſt dieſem Beſchluſſe beigetreten und erſucht die Verſammmlung den Ver
kauf zu genehmigen St V Roth beantragt namens der Agrarkommiſſion
den Verkauf abzuiehnen da der vereinbarte Preis viel zu niedrig er
ſcheine und in dem Vertrage mit Herrn Voigt anch keine Beſtimmungen
getroffen ſeien welche die Stadt vor Verluſten ſichern wenn vielleicht in
kurzer Zeit auch dieſe Abdeckerei wieder wegen Beläſtigung der Anwohner
erworben werden müſſe Redner empfiehlt das Terrain für die Abdeckerei
Derrn Voigt nur auf eine beſtimmte Zeit pachtweiſe zu überlaſſen und
ſchlägt eine Reihe Bedingungen vor welche dem Vertrage mit Voigt zu
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Grunde gelegt werden ſollen Der Herr Vorſteher bemerkt daß die
Frage unter welchen Bedingungen der Vertrag mit Herrn Voigt abzu
ſchließen iſt bereits durch Beſchluß der Verſammlung erledigt wurde und
es ſich jetzt nur noch darum handeln könne ob die Stadt das Terrain
verkaufen will oder nicht Die Herren Stadträthe Pütter und
Schnackenburg betonen daß die Verträge mit den Herren Amberger
und Voigt in Gemäßheit der Beſchlüſſe der StadtverordnetenVerſammlung
bereits abgeſchloffen ſind und daß es ſich jetzt nur noch darum handelt
ob die Stadt das Kaufgeſchäft mit Herrn Voigt machen will Letzterer
brauche das erforderliche Terrain gar nicht von der Stadt zu erwerben
ſondern könne daſſelbe auch von jedem beliebigen Privaten kaufen Um
aber die ſchwierige und die Allgemeinheit intereſſierende Angelegenheit
endlich zur Erledigung zu bringen ſei es zweckmäßig den Acker Voigt
käuflich zu überlaſſen zumal ſich derſelbe für den Abeckereibetrieb ſehr
eigne nnd der Preis ein angemeſſener ſei Sollte letzterer vielleicht als
etwas niedrig erachtet werden ſo falle doch die Thatſache ſehr erheblich
ins Gewicht daß man es jetzt in der Hand habe die Abdeckerei da
hin zu verlegen wohin ſie mit Rückſicht auf die Verhältniſſe am
beſten zu legen iſt Herr Stadtbaurath Genzmer betont daß der
Acker in abſehbarer Zeit nicht als Bauland erſchloſſen werden kann
in der Nähe deſſelben auch in einem Menſchenalter wohl keine bewohnten
Gebände errichtet werden St V Dr Lembſer glaubt daß 10 Morgen
auch nicht annähernd für die Zwecke der Abdeckerei gebraucht werden der
Preis von 1500 Mk pro Morgen aber ſo niedrig ſei daß man zu der
Annahme kommen möchte daß Herr Voigt das Terrain erwerben will
um damit zu ſpekulieren Dieſe Meinung wird auch von anderen Rednern
vertreten während andererſeits St V Heiſer den gebotenen Preis für
durchaus angemeſſen hält da der Acker hinter der Leipziger Bahn liegt
und als Banland auf lange Zeit nicht in Betracht kommen könne Wenn
man nicht 10 Morgen verkaufen wolle ſo möge man doch wenigſtens 7
bis 8 Morgen für 1500 Mk hergeben zumal ein günſtigerer Platz für
die Abdeckerei nicht gefunden werden könne Die ganze zweiſtündige
Verhandlung verlief völlig reſultatlos Zuerſt wurde ein Amen
dement des St V Gygas den Preis für den Morgen für den Fall des
Verkaufs auf 1800 Mk feſtzuſetzen angenommen dann ein Amendement
Heiſer an Voigt nur 7 bis 8 Morgen zu verkaufen abgelehnt Ebenſo
wurden die Magiſtratsvorlage mit 27 gegen 26 Stimmen und dann auch
die Anträge der Agrarkommiſſion abgelehnt

Ergebniß der amtlichen Anterſuchnug über die
Kataſtrophe bei Offeubach

Vom Präſidenten der Eiſenbahndirektion Frankfurt a M gingen der
Frkf Ztg über das bisherige Ergebniß der amtlichen Unterſuchung über
den ſchrecklichen Unfall des Zuges 42 auf der Strecke Mühlheim
Offenbach folgende Mittheilungen zu

Die Strecke Mühlheim Offenbach iſt wegen der dichten Zugfolge in
zwei Abſchnitte Stationsdiſtancen getheilt die jede für ſich durch
Signale geſichert ſind Zu dieſem Zwecke befindet ſich ungefähr in der
Mitte die Blockſtation Nr 11 die von einem doppelt beſetzten Wärter
poſten bedient wird Um die Sicherheit zu gewähren daß ſich in jedem
Streckenabſchnitt immer nur ein Zug befindet ſind die Signale der
Blockſtation mit den Signalen der benachbarten Stationen Mühlheim und
Offenbach in Abhängigkeit gebracht Der Wärter kann einen Zug in dem
vorliegenden Streckenabſchnitt nur dann einfahren laſſen wenn er auf
elektriſchem Wege von der vorliegenden Station hierzu die Erlaubniß er
halten hat Liegt dieſe Erlaubniß nicht vor ſo kann er ſein Signal auf
freie Fahrt nicht ſtellen Dagegen kann er von der rückliegenden Station
einen Zug annehmen der aber nur bis zu dem auf Halt ſtehenden
Blockſignale vorrücken darf Die Entfernung von Station zu Station
wird als Stationsdiſtance bezeichnet die bei der Fahrt der Züge inne
gehalten werden muß Die Blockſtalionen gelten in Bezug auf die Stations
diſtance als gewöhnliche Stationen Jm vorliegenden Falle war der

Zug 42 von Mühlheim in der Nichtung nach Offenbach ab
gelaſſen werden Das Signal der Blockſtation 11 ſtand auf Halt Jn
folge des außergewöhnlich dichten Nebels konnte der Lokomotivführer erſt

deshalb obgleich er alle Hilfsmittekt den Zug zum Stehen zu bringen
anwandte mehrere Hundert Meter über das Haltſignal hinaus und ent
ſchwand bei dem dichten Nebel den Blicken des vor ſeiner Bude ſtehenden
Blockwärters Ehe dieſer der Station Offenbach von dieſer Unregelmäßig
keit Meldung machen konnte erhielt er von dieſer die Nachricht daß die
Strecke bis dahin frei ſei Hierdurch war ihm die Möglichkeit gegeben
die Strecke von ſeiner Blockbude bis zur zurückliegenden Station Mühl
heim für den folgenden Perſonenzug 238 freizugeben was er vorſchrifts
mäßig ausführte indem er annahm daß der Zug nach Offenbach weiter
gefahr ſei Jnfolge deſſen gab Station Mühlheim dem Perſonenzuge
238 die Erlaubnis zur Abfahrt Jnzwiſchen war der Zug zum Halten
gekomm der Ungewißheit ob er weiterfahren dürfe beſchloß nun
das Perſonal des Zuges bis zur Bkockſtation zurückzufahren um dort
die Freigabe des Signals abzuwarten Bei dem Zurückdrücken war der
Zug mit den beiden letzten Wagen über das Blockſignal hinaus in den
rückliegenden Blockabſchnitt gekommen in welchem ſich bereits der
nachfolgende Perſonenzug 238 befand Beim Wiedererſcheinen des
zurückfahrenden Zuges erkannte der Blockwärter ſofort die Gefahr
welche beiden Zügen drohte und dem DZuge entgegenlaufend rief er
dem Lokomotivführer zu er möge ſchleunigſt nach Offenbach weiterfahren
Der Lokomotivführer konnte aber den Zug nicht mehr raſch genug in
Fahrt bringen der Perſonenzug 238 kam bereits an und fuhr in eden
Schluß des Zuges hinein Es handelte ſich hier nur um wenige Augen
blicke da die Fahrzeit von Mühlheim bis zum Block nur vier Minuten
beträgt und der Führer des Perſonenzuges 238 wegen des dichten Nebels
das Haltſignal auch erſt unmittelbar vor der Blockſtation erkannte Der
Zuſammenſtoß war ein ſehr heftiger Die Abtheile im letzten Wagen des

Zuges wurden ſo zuſammengeſchoben daß die Seitenthüren nicht mehr
gröffnet werden konnten dabei erhielt der unter dem Wagen befindliche
Gasbehälter an der Stirnſeite ein kleines Loch wodurch das unter hohem
Drucke ſtehende Gas in langem Strahl weithin ausſtrömte und ſich an
dem Feuer der Lokomotive des aufgefahrenen Perſonenzuges entzündete
ſo daß zunächſt der letzte und bald auch der vorletzte Wagen des Zuges
in hellen Flammen ſtand Während die Jnſaſſen des vorletzten Wagens
ſich retten konnten war dies bei der Mehrzahl der Reiſenden des letzten
Wagens in Anbetracht der ſtattgehabten Zerſtörung nicht möglich Der
rapid fortſchreitende Brand verhinderte auch jede Möglichkeit von Außen
Hilfe zu bringen
Die Schwere des Unfalls iſt auf den bei dem Zuſammenſtoß ein
getretenen Brand und nicht wie man wohl anzunehmen geneigt iſt auf
die Bauart der Wagen zurückzuführen die ſich nach den bisherigen Er
fahrungen weit widerſtandsſfähiger erwieſen hat als die der Abtheilwagen
mit Seitenthüren Auch bei Wagen dieſer Bauart werden durch Zuſammen
ſtöße erfahrungsmäßig die Thüren derart zuſammengeſchoben und feſt
geklemmt daß ſie nicht geöffnet werden können Dagegen erleichtern die
weitaus größeren Fenſter der Wagen die Reitung wie thatſächlich im
vorliegenden Falle mehrere Reiſende durch die Fenſter des bren nenden
Wagens ſich haben retten können Nach dem bisherigen Ergesniß der
verwaltungsſeitigen Unterſuchung wird einem Eiſenbahnbedienſteten
ein vertretbares Verſchulden an dem Unfalle wohl kaum bei
gemeſſen werden können
Die Zahl der Opfer wächſt leider noch immer Wie uns von
wohlunterrichteter Seite mitgetheilt wird hat der Kellner des Speiſewagens
welcher ſich in dem verunglückten Zuge befand Folgendes bekundet Er
habe den ſämmtlichen Verbrannten eine halbe Stunde vor der Kataſtrophe
das Souper im Speiſewagen ſerviert und er wiſſe daher daß ſich kurz
vor dem Unglück noch vier Ruſſen in dem Speiſewagen befunden hätten
drei von dieſen hatten ſich nach dem Eſſen bereits nach dem letzten Wagen
begeben während der vierte ein älterer Herr im Begriff war dies zu
thun und bis in den vorletzten Wagen gekommen war als der Zuſammen
ſtoß erfolgie Die drei Ruſſen die bereits im letzten Wagen waren
ſind ſämmtlich verbrannt es ſind alſo mindeſtens dreizehn Todte
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Theils heiter theils bedeckt kühl ohne weſentliche Nieder
ſchläge Nachtfroſt

unmittelbar vor dem Blockſignal deſſen Haltſtellung erkennen und fuhr

m r e

Wèarktbericht
Dienſtag den 13 November

Eier pro Mandel 1,10 1,20 Mk Birnen pro Mandel 020 0,60 M
Butter pro Pfund 1,10 1,40 Pflaumen pro Liter 0,15 e

Zwiebeln pro Liter 0,08 Tomaten pro Stück 0,05 0,08
Kartoffeln 5 Liter 0,23 0,30 Getr Vflaumen p Pfd 9,25 0,30
Blumenkohl pro Stück 0,10 0,30 Apfelſchnitte Pfd 0,50 0,60
Wirſingkohl pro Stück 0,05 0,08 Junge Gänſe p Stück 3,50 5,00
Weikkohl pro Stück 0,05 0,15 San pro Stück 1,50 2,25
Rothkohl pro Stück 0,10 0,20 ühner pro Stück 1,50 2,00
Braunkohl pro Stück 0,03 0,05 Rebhühner pro Stück 1,00 1,20
Sellerte pro Stück 0,05 0,08 Tauden vro Paar 0,80 0,90
Kohlrabi 2 Stück 0,05 Haſen pro Stück 2,75 8,50
Mohrrüben pr Mandel 0,08 0,10 Kaninchen pro Stück 0,80 1,00
Aepfel pro Mandel 0,20 0,75

Der Markt war außerdem noch mit Fiſchen beſetzt
u h

r Von arztchen Antorttgttenleichsucht Blutarmut mit Sauatogen
glanzende Erfolge erzielt Zu haben in Apoth u Drogeries

Bauer Cie Berlin 80 16

Anszeichunng
Die Internationale Kochkunſtausſtellung die in Frankfurt a M abge

halten wurde hatte von Anfang an die Gunſt des Publikums für ſich
was ſich durch den äußerſt regen Beſuch der Ausſtellung zeigte An
manchen Tagen war das Gedränge geradezu gefährlich Von den aus
geſtellten Maſchinen hatten die von der Firma Rumſch Hammer
Forſt i ausgeſtellten Wäſchereimaſchinen ſtets einen großen Kreis von
Zuſchauern und Jntereſſenten um ſich Die Maſchinen wurden durch den
rührigen Vertreter der Firma Herrn A von Lagerſtröm im Betrieb ge
zeigt und verdienten in der That das Jntereſſe das man ihnen entgegen
gebracht hat und daß ſich dadurch äußerte daß alle Maſchinen auf der
Ausſtellung Käufer fanden und daß die Preisrichter die Maſchinen mit
der goldenen Medaille auszeichneten Dieſe neue Auszeichnung möge der
Firma Rumſch K Hammer Forſt i L ein Anſporn ſein auf dem be
retenen Wege fortzufahren

20 Ziehung der 4 Klaſſe 203 Kal Freuß Lolterie
Dem 20 Oktober bis 12 November 1900 Nur die Gewinne über 220 Mk ſind den

betreffenden Nume ern in Klam nern beig fügt Gyue Gewälpr
12 November 1900 vormittags

29 300 383 485 518 818 95 990 1037 376 505 839 66 500
00 130 233 604 79 841 46 3000 3070 85 97 117 32 90 366 400 518

89 4140 594 622 844 5482 558 615 778 880 996 8091 145 421 646 851
a 38 339 498 515 241 3000 440 512 665 741 72 804 9672

10327 85 418 733 65 11442 591 10000 654 7850 12358 482 95
3000 55 13011 277 412 56 88 761 851 14390 151309 218 92 300 422

510 69 8000 70 685 10241 665 814 53 949 17083 82 186 266
z es 462 591 689 58 707 18027 286 854 452 508 978 19426

29114 97 655 81 956 91295 865 747 973 490 554 754 909
3969 300 285 629 735 847 24214 592 8000 641 1000 25582 643
868 908 20297 538 97137 302 434 890 97 904 24 42 28741 3000 84
29995 378 617 713

30104 245 429 31 679 8580 913 88 31145 32022 94 247 308 50 490
788 871 33626 29 92 34017 97 404 640 55 740 300 804 7 45 35384
91 571 974 36297 8i8 400 47 837051 298 25 1000 523 1000 928
38180 281 8300 447 517 70 0 891 39375 575 861

40337 1000 586 648 41077 129 342 75 561 748 42131 76 313 1
35 586 3000 724 812 1000 72 75 99 430923 159 74 80 422 766 94 44012
167 697 45010 159 24 362 957 3000 78 40021 77 771 968 1000 47088
301 94 565 635 859 963 48578 500 637 768 839 46049 355 462 513 7608

50256 857 80 915 74 1000 51009 22 27 73 104 350 503 856 927
ß2153 432 712 809 300 69 934 53906 158 231 1000 361 500 603 707
927 54235 769 85 500 55151 79 285 446 546 827 56058 142 388
57083 340 80 558 845 72 58301 62 617 50 849 954 58 95 97 59210 17
324 431 509 931

60343 300 66 83 523 61476 300 675 3000 62194 218 347 56
300 481 3000 63022 78 175 404 1000 775 895 909 283 41 64194 203

39 401 564 1000 839 500 913 65089 276 444 639 63150 323 524
67041 64 350 132 61 302 499 546 762 69 68228 53 450 69022 24 78
454 526 1000 57

709178 278 344 450 517 71027 76 311 90 581 631 63 793 912 17
72131 293 302 91 798 825 3000 934 3000 73 24 969 620 509 73
706 19 57 995 74109 31 85f 3000 972 13 00 75061 75 118 442 543
300 832 71 927 82 1000 76041 233 350 61 300 483 89 91 508 770

77236 468 517 857 90 1000 73612 500 80 918 76247 508 752 881
88 919 56 35

83 v 227 395 453 641 72 847 81193 478 82244 581 837 38 960 3001
833131 211 300 465 84123 43 253 68 371 489 500 57 823 93 85093 30
16 42 627 60 966 80047 329 69 445 521 41 852 87061 134 42 911 88139
45 402 536 500 89103 237 59 354 1000 536 88 821

20545 80 385 512 300 91111 34 510 92336 816 500 969 93017
172 289 7500 302 687 500 760 945 72 946022 138 303 500 37 630 851
985 95759 927 6010 677 955 97189 749 98052 133 545 720 300
52 949 39254 415 74 768 897

106057 434 3000 541 616 57 730 51 191012 6356 102468 82 556
C 30 9 0 1031 1 529 50 104 12 2 571 86 006 3000

177 216 484 300 608 982 106440 452 58 582 70
846 107091 4053 4 26 58 912 108580 609 45 883
313 471 687

119312 634 111177 231 48 42 602 300 54 935 112132 1300 24
6 758 113332 409 90 805 57 63 1140058 115004 718 35 116185 205
188 620 300 854 74 117397 566 847 77 300 96 118167 299 1109065
196 285 921 70

120298 375 684 998 121083 300 506 21 779 990 801 122225 600
295 52 257 621t 976 124057 433 516 31 745 125127 445 955 1300 92

13305 418 544 127022 48 532 128113 253 77 603 29 703 129076 541
55 604 14 707

136412 300 787 M 985 131128 408 51 832 918 44 132404 615 44
89 886 917 133094 543 300 658 134019 13 454 627 587 92 727 821
993 135018 31 106 19 76 10 0 292 310 16 873 995 13006 180 227

9

1609124 300 48 237

I

500 570 611 1370585 190 640 847 87 924 138176 295 467 585 715 810
49 983 139261 300 391 730 972

140091 222 354 488 511 695 141110 497 662 773 3000 872 902 7
42375 79 81 572 727 840 920 81 143306 31 569 95 780 300

14 4058 89 300 403 584 145702 44 815 140259 730 300 852 901
147437 614 779 801 42 67 68 934 3000 148014 314 410 507 30 740
814 14948 905 11

150129 62 300 475 595 709 151209 621 60 709 99 881 996 152045
389 549 65 775 153272 479 300 588 90 791 881 83 154117 22 300

250 618 889 96 9 155390 546 715 73 832 156090 194 32
825 157115 234 315 491 24 48 727 158382 485 631 742 955 152070

1 1000 353 490 300 511
16094 213 485 590 609 66 161069 186 678 728 959 162118 41 550

670 163348 66 164020 156 291 634 983 105082 140 246 656 1606 11
400 68 942 1670603 102 225 56 469 168036 61 299 373 641 500 71
715 22 842 935 62 169547 501 300 638 704

170210 315 200 32 574 736 171274 341 474 847 3000 1720
415 610 792 804 90 173220 380 02 546 718 978 74150 533 7
608 409 73 812 23 986 175571 174070 500 162 323 47 540
u 674 300 837 178003 453 798 815 46 1300 58

807 935 500
180111 40 300 752 181133 337 57 71 695 851 182130 900 8387 445

53 556 8 71 153172 218 1300 42 506 953 184061 111 18 91 305 79 523
185055 1000 275 524 3901 186079 00 111 97 317 95 537 55 91 646 59
921 187065 128 188129 302 43 604 81 758 8868 189190 397 500

19031 191914 69 111 50 329 635 887 1000 192180 469 193038
77 148 1000 267 525 1000 689 194082 132 33 283 824 195622 300
49 67 19v107 92 44 740 52 197120 728 988 198096 226 368 557 50001
789 829 2 83 7

500 177 136
170171 76 314 44

199376 460 61 564 782 954
200040 179 273 7200 995 201029 300 53 367 630 729 935 94

202968 517 295 2 123 el 2258 31 294906 300 11 500 414 503
79 830 205101 217 23 335 790 1000 955 1600 90 917 200 14
459 593 267333 759 268022 147 426 900 728 90 819 209045 3000
S 9514 44

210096 186 222 346 56 445 86 878 953 93
212196 652 871 908 213192 351 404 805
359 98 649 61 215173 482 2160253
217219 498 526 64 619 80 100
825 941 219310 414 51 580 500 651

220023 832 82 221251 478 89 603 745 222040 300 e28689904 8 224171 551 620 89 711 939 225493 555 20 300 382

Feriqztiguag der Srmiſtiagsliſte vom 2 November es 94651 69 65 Fatt
4451 63 65 140621 1000 Mt in Nachmittagsliſte vom 8 974 mit
30 Mk in der Vorwttagsſiſte on 9 13120 ſtatt 13122 und 1I00692 ſtatt
100669 in der Na hmittagsliſte vom 9 iſt Nr 38393 nicht gezogen in der
Vormittag sfiſte vom 0 181190 ſtatt 181490 in der Nachmittagéliſte vom 0 2 292
mit 300 Mk 25891 mit 220 Mk 203941 mit 1000 204026 mit 290 Mt n
16825 ſtatt 168360
Die Ziehung der 1 Klaſſe 204 Kgl Preuß Lotterie deginnt am 8 Jannar 1994

Die Erneuerung der Lofe muß dis zum 27 November er abende s Uhr erfolgt ſein

211059 296 489 584
714015 96 119 89 905 19

3065 538 96 732 97 40 845
218058 191 205 45 394 553 80 94

S Beſchwerden über unpünktliche Zuſtellung ded
General Anzeiger bitten wir ungeſäumt unſerer Expedition

in der gr Ulrichſtraße 16 anzeigen zu wollen

a



z

Seite 10 Mittwoch
Amkliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Bedingungen für die Lieferung von elektriſcher Energie durch

das ſtädtiſche Elektrizitätswerk zu Halle a S
8 1 Der Auſchluß an das Elektrizitätswerk iſt bei der Verwaltung

deſſelben unter Benntzung des gedruckten Anmeldebogens zu beantragen
Jſt der Anmeldende nicht der Grundſtückseigenthümer ſo muß dieſer durch
Mitvollziehung der Anmeldung die letztere genehmigen

Durch Unterzeichnung des Anmeldebogens unterwirft ſich der An
meldende nicht nur dieſen Bedingungen ſondern auch den von den ſtädti
ſchen Körperſchaften ſpäter etwa zu erlaſſenden Abänderungen Ferner ver
pflichtet er ſich dadurch vom Zeitpunkte der vollzogenen Verbindung der
Privatleitung mit dem Kabelnetze an elektriſchen Strom mindeſtens für
das laufende und das auf daſſelbe folgende Rechnungsjahr zu entnehmen
es ſei denn daß die ſtädtiſchen Körperſchaften Abändernngen beſchließen
welche eine Erſchwerung der gegenwärtigen Bedingungen enthalten in
dieſem Falle endet das Vertragsverhältniß mit dem Jnkrafttreten der Ab
änderungen Jm Uebrigen gilt die eingegangene Verpflichtung jedesmalauf ein weiteres Rechnungsjahr verlängert wenn nicht vor Se inn des

letzten Vierteljahres eine Kündigung erfolgt
Das Rechnungsjahr läuft vom 1 April bis 31 März
8 2 Die Herſtellung der Leitung vom Straßenkabel bis u dem

innerhalb des Grundſtücks belegenen Hauptſchalter ſowie die Aufſtellung
der Elektrizitätsmeſſer erfolgt ausſchließlich durch die Verwaltung des
Elektrizitätswerks Dagegen iſt die Herſtellung der übrigen Jnſtallationen
hinter dem Hauptſchalter den Abnehmern überlaſſen

Das Gleiche gilt für die Unterhaltung der vorbezeichneten Einrich
tungen

Soweit Herſtellung und Unterhaltung der Jnſtallationen Sache der
Abnehmer iſt ſind die bezüglichen Arbeiten nach Maßgabe der hierfür vom
Magiſtrat erlaſſenen Vorſchriften zu bewirken

S 3 Die Verwaltung des Elektrizitätswerkes beſtimmt die Stellen
für den Anſchluß an das Kabelnetz die Größe der Elektrizitätsmeſſer ſo
wie den Platz und die Art ihrer Aufſtellung Die Meßſer werden aus
ſchließlich von der vorgenannten Verwaltung geliefert Jhr ſteht das
Recht zu die Zuführnng des elektriſchen Stromes ſolange zu verweigern
bis die Ausführung der Anlagen den in S 2 Abſ 3 erwähnten Vor
ſchriften entſpricht

S 4 Die Koſten für die Herſtellung der in S 9 erwähnten Ankagen
fallen ſoweit ſie die Leitung vom Straßenkabel bis zur Grundſtücksgrenze
ſowie die Aufſtellung der Elektrizitätsmeſſer betreffen der Stadtgemeinde
im Uebrigen den Anehmern zur Laſt

Nach gleichen Grundſätzen regelt ſich die Tragung der Koſten für die
Unterhaltung der vorbezeichneten Anlagen Ausgenommen hiervon ſind
nur die Elektrizitätsmeſſer Dieſelben werden auf Koſten der Stadige
meinde unterhalten ſoweit nicht äußere Beſchädigungen in Betracht kommen
Jm letzteren Falle ſind die Koſten der Wiederinſtandſetzung oder des Er
ſatzes von den Abnehmern zu tragen

8 5 Für die Benutzung der im Eigenthum der Stadtgemeinde
verbleibenden Elektrizitätsmeſſer iſt ein jährlicher Miethszins im Voraus
zu entrichten

Derſelbe beträgt für Elektrizitätsmeſſer benutzbar bis zu
0,5 Kilowatt 10 Mark 30 Kilowattt 40 Mark

1 15 40 452 20 50 505 25 75 7 6010 30 100 7020 x 35 über 100 80JDas Miethsjahr beginnt mit dem Anfang des Kalendervierteljahres
in welchem der Elektrizitätsmeſſer aufgeſtellt iſt Fällt das Miethsjahr nicht
mit dem Rechnungsjahr S 1 Abſ 3 zuſammen ſo wird der Miethszins
zunächſt bis zum Schluſſe des laufenden Rechnungsjahres antheilig berech
net und erſt von da ab für volle Rechnungsjahre in Anſatz gebracht

Der Miethszins iſt auch dann zu bezahlen wenn elektriſcher Strom
nicht bezogen wird

S 6 Die elektriſche Energie wird geliefert als Gleichſtrom von 220
bezw 440 Volt Spannung und als Drehſtrom von 220 bezw 500 Volt
bei 50 Perioden in der Sekunde

S 7 Die Preisberechnung für den Bezug der elektriſchen Energie er
folgt nach dem durch die Elektrizitätsmeſſer ermittelten Energieverbrauch
Als Einheit gilt die Kilowattſtunde und der Preis derſelben beträgt bei
Verwendung der Energie zu

1 Lichtzwecken
für die erſten 300 Stunden der im
Mittel gleichzeitig verbrauchten Kilowatt 60 v Kilowattſtunde
für die übrigen Verbrauchsſtunden 20 Ju Rechnungsjahr

2 Kraft und ſonſtigen techniſchen Zwecken Heizung bei
a unbeſchränkter Benutzungszeit

für die erſten 300 Stunden der im
Mittel gleichzeitig verbrauchten Kilowatt 60 p Kilowattſtunde
für die übrigen Verbrauchsſtunden 5 u Rechnungsjahr
beſchränkter Benutzungszeit von 8 Uhr Vormittags
bis 4 Uhr Nachmittags
für die erſten 300 Stunden der im
Mittel gleichzeitig verbrauchten Kilowatt 20 Pf p Kilowattſtunde
für die übrigen Verbrauchsſtunden 10 u Rechnungsijahr

Die Anzahl der im Mittel gleichzeitig verbrauchten Kilowatt iſt gleich
der durch den Elektrizitätszähler angegebenen Zahl der verbrauchten Kilo
wattſtunden getheilt durch die Anzahl der durch den Zeitzähler vermerkten
Stunden Der letztere beſtimmt diejenige Stundenzahl während welcher
mindeſtens 409 der angeſchloſſenen Lampen bezw Pferdeſtärken der An

den Elektrizitätsmeſſer
Jedes angefangene Zehntel Kilowatt bezw jede angefangene Zehntel

Stunde wird als volles Zehntel in Rechnung gebracht
Elektomotoren zum Betriebe von Dynamos für Lichtgewinnung mit

und ohne Batterie fallen unter den Krafttarif für unbeſchränkte Be
nutzungszeit

S 8 Die Abnehmer ſind berechtigt die benöthigte elektriſche Energie zu
jeder Tages oder Nachtzeit regelmäßig zu verlangen Sollten jedoch Stö
rungen oder Veränderungen im Betriebe die Erzeugung der elektriſchen
Energie und deren Fortleitung zu den Bezugsquellen der Abnehmer verhindern
ſo hört eine Verpflichtung zur Stromlieferung ſolange auf bis die Ur
ſachen beſeitigt ſind Außerdem hat die Verwaltung des Elektrizitätswerks
das Recht zum Zwecke der Prüfung und Jnſtandhaltung der Anlagen
an Sonntagen den Betrieb in der Zeit von 12 Uhr Vormittags ganz
oder theilweiſe einzuſtellen Jn allen dieſen Fällen ſteht den Abnehmern
keinerlei Anſpruch auf Entſchädigung zu

S 9 Zahlung iſt von den Abnehmern bei Zuſtellung der quittierten
Rechnungen an die mit der Gelderhebung Beauftragten zu leiſten Dieſe
Zuſtellung erfolgt bezüglich

1 der Entſchädigung für verbrauchte Energie monatlich oder in be
ſonderen Fällen nach Beſtimmung der Verwaltung des Elektri
zitätswerks vierteljährlich nachträglich

3 der Miethe für die Elektrizitätsmeſſer bei Beginn des Rechnungs
jahres bezw bei Beginn der Benutzung

3 der ſonſtigen Forderungen der Stadtgemeinde nach Ausführung der
bezüglichen Arbeiten

S 10 Jeder Wechſel in der Perſon des Abnehmers iſt der Verwal
tung des Elektrizitätswerks ſchriftlich anzumelden wird dies unterlaſſen
ſo haftet der bisherige Abnehmer bis zum Tage der Abmeldung für die
Bezahlung des von ſeinem Nachfolger verbrauchten elektriſchen Stromes
und des Miethszinſes für den Elekrizitätsmeſſer als Selbſtſchuldner

8 11 Der Verwaltung des Elektrizitätswerks ſteht das Recht zu
die Anſchlüſſe und Leitungen im Jnnern der Gebäude in allen ihren
Theilen zu prüfen und wo es nöthig erſcheint die Jnſtandſetzung oder
Aenderung zu verlangen Den mit behördlichem Ausweis verſehenen An
geſtellten des Elektrizitätswerks muß ſowohl zu dieſem Behufe als auch
zum Zwecke der Feſtſtellung des Stromverbrauchs der Zutritt zu den be
treffenden Räumlichkeiten jederzeit geſtattet werden

Finden ſich bei den vorerwähnten Prüfungen Abweichungen gegen die
urſprünglichen Feſtſtellungen zum Nachtheile der Stadtgemeinde ſo iſt
dieſe berechtigt Schadloshaltung für die ganze Zeit ſeit der letzten Prü
fung zu verlangen gleichviel ob die Abweichungen die ganze Zeit vor
handen waren oder nicht

8 12 Die Verwaltung des Elektrizitätswerkes iſt berechtigt von den

Körperſchaften vorbehalten ſie treten vier Wochen nach erfolgter Bekannt

Jnſtallation elektriſcher

e und den Saalkreis
langen und ſich wegen der Anſprüche der Stadtgemeinde durch Berwerthung
der Sicherheit ohne vorgängiges gerichtliches Verfahren zu befriedigen
Die etwa verbrauchte Sicherheit iſt auf Erfordern rer u ergänzen
Die in baar terlegten Beträge werden ebenſo wie die Einlagen der
ſtädtiſchen rkaſſe zu Halle a S verzinſt

S 13 Die Verwaltung des Elektrizitätswerkes iſt berechtigt ohne
Einhaltung einer Kündigungsfriſt die Leitungen abſperren zu laſſen und
die fernere h zu verſagen wenn der Abnehmer

1 den in S 2 Abſ 3 erwähnten Vorſchriften zuwider Aenderungen
an den beſtehenden Einrichtungen 7ſeinen Zahlungsverpflichtungen S nicht pünktlich nachkommt
die verlangte Jnſtandſetzung oder Aenderung der Hausleitungen

11 Abſ 1 Satz 1 unterläßt
den Angeſtellten des Elektrizitätswerkes den Zutritt verſagt und
dadurch die Prüfung der Hausleitungen oder die Feſtſtellung des
Stromverbrauchs 11 Abſ 1 Satz 2 unmöglich macht

5 die Sicherheit nicht ſtellt oder im Falle daß ſie verbraucht ſein
ſollte auf Erfordern nicht ergänzt F 12

s 14 Aenderungen dieſer Beſtimmungen bleiben den ſtädtiſchen

h
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Vorſchriften r Gtz an das ſadtiſs

n u u an eichen zu dal a S
I Allgemeines

1 Vor der rer ha der IJnſtallationsarbeiten ſind ProjektZeichnungen ſowie Proben der zu derweßdenden Materialien und Apparate

der i atung des Elektrizitätswerks zur Prüfung und Genehmigung
vorzulegen Dieſelbe iſt für die an den genannten Gegenſtänden bei den
Unterſuchungen etwa entſtandenen Schäden nicht verantwortlich Die ein
geſandten Proben werden nur auf ausdrücklichen Wunſch zurückgegeben

Nach Prüfung und Genehmigung werden die eingereichten Zeichnungen
mit entſprechendem Vermerk dem Antragſteller zurückgegeben

Aenderungen in der Ausführung eines genehmigten Projektes ſowie
Aenderungen in Betrieb befindlicher Anlagen ſind ohne ausdrückliche Ge
nehmigung der Verwaltung des Elektrizitätswerks unzuläſſig

S 2 Der Beginn der Jnſtallationsarbeiten iſt der Verwaltung desElelrigitätswerks Srifeich anzuzeigen

S 3 Nach Vollendung der Anlage iſt eine genaue Reviſionszeichnung
auf Pansleinewand gemäß S 7 der Verwaltung des Elektrizttätswerts
einzureichen

S 4 Vor dem Anſchluß einer Anlage an das Kabelnetz erfolgt auf
Antrag und im Beiſein des Jnſtallateurs oder eines bevollmächtigten Ver
treters desſelben eine genaue Prüfung durch die Verwaltung des Elektrizi
tätswerks

s 5 Durch die Prüfung 4 und den Anſchluß der Anlage an
das Kabelnetz wird der Jnſtallateur in keiner Beziehung der dem Strom
abnehmer gegenüber eingegangenen Verpflichtungen enthoben

6 Die vorſtehenden Beſtimmungen finden auch für den Fall ſinn
gemäße Anwendung daß eine ſchon beſtehende Anlage an das Kabelnetz
angeſchloſſen werden ſoll

II Grundlagen für die Bearbeitung der Projekte
8 7 Zeichnungen

Die Zeichnungen müſſen im Maßſtabe 1 50 oder 1 100 ausge
führt ſein und Folgendes enthalten

a Die genaue Bezeichnung der Räume nach ihrem Zweck Wohn
räume Läden Lager 2c ſowie die Angabe ob es ſich um einen
Neubau Umbau oder alten Bau handelt Beſonders hervorzu
heben ſind fenchte Räume und ſolche in welchen ätzende leicht ent
zündliche und exploſible Stoffe und Gaſe vorkommen

b Lage Querſchnitt und Art der Jſalierung der Leitungen
e Art der Verlegung Rollen Rohr 2c
d4 Lage der Schalter und Sicherungen
e Lage Zahl und Energiebedarf der Lampen Elektromotoren und

ſonſtiger ſtromperbrauchenden Apparate
Aufſtellungsort des Elektrizitätsmeſſers

g Lage des Hausanſchluſſes ſowie Länge der Einführungsleitungen
gemeſſen von der Grundſtücksgrenze bis zum Hauptſchalter

h ein genaues Schaltungsſchema aus welchem ſämmtliche Ab
zweigungen von den Schalttafeln mit Angabe der Belaſtung er
ſichtlich ſein müſſen

s 8 Zeichenerklärung
Zur Darſtellung der im Vorſtehenden verlangten Angaben ſind folgende

Bezeichnungen anzuwenden

Jn rother Farbe
Glühlampe mit Faſſung ohne Hahn

X Glühlampe mit Hahnfaſſung
Vorſtehende Zeichen bedeuten zugleich hängende Lampen

Lampen auf Wandarmen

C Lampen auf Kandelabern

Tragbare Lampen

Os ſt S Krone mit fünf Lampen die beigefügte Ziffer bedeutet
die Zahl der Lampen

Os3B e mit fünf Lampen ohne und drei Lampen mit
Hahn

Dieſe Signaturen beziehen ſich auf Lampen bis zur Stärke von 32 NK
einſchließlich Stärkere Lampen ſind durch eine Zahl welche ihre Kerzen
ſtärke angiebt beſonders hervorzuheben

Jn blauer Farbe
O Bogenlampe mit Angabe der Ampèrezahl

Jn ſchwarzer Farbe
Wandfaſſung Anſchlußſtelle
Einpoliger bezw zweipoliger bezw dreipoliger Aus

ſchalter mit Angabe der höchſten zuläſſigen Strom
ſtärke in Ampère

Desgleichen Umſchalter

r

S
Zweileiter Schalttafel

Dreileiter oder DrehſtromSchalttafel

c Sicherheitsſchalter
Widerſtand Heizapparat und dergl einphaſig bezw

dreiphaſig mit Angabe der höchſten zuläſſigen Strom
ſtärke in Ampère

Blitzableiter

Wie

Gleichſtromdynamo bezw Motor

Drehſtromdynamo bezw Drehſtrommotor ohne Schleif
ringe und Bürſten

v Desgleichen mit Schleifringen und Bürſten

Die dieſen Signaturen beizufügende Zahl bedeutet den marximalen
Energieverbrauch in Kilowatt

wer el

Transformator mit Angabe der Leiſtung

Droſſelſpule mit Angabe der höchſt zuläſſigen StromKu ſtärke in Ampère

F F Aecumulatoren galvan Batterien
d M Zweileiter bezw Dreileiter oder Drehſtromzähler

Jn bunter Farbe anzugeben
Abnehmern die e einer Sicherheit in Höhe von 5 Mark für
jede inſtallierte Lampe bezw von 10 Mark für jede Pferdekraft zu ver

Leitungslinien in blau ſoweit dieſelben in anderen Stockwerken ver

14 November
in und Rückleitung
inzeldraht

Dreileiter oder Drehſtromleitung
Nach oben führende Steigleitung
Nach unten führende Steigleitung

Zur Bezeichnung der Art der Umhüllung bezw Jſolierung der Leitung
dienen folgende Buchſtaben

8 blanker Draht
V umhüllter DOraht

iſolierter Draht
G Gummileitung
KB blankes Bleikabel
KA aſphaltiertes Bleikabel
KG4A aſphaltiertes und armiertes Bleikabel

Verlegung auf Jſolierglocken8 Rollen oder Ringen
u

0 8 in RohrenDie in Quadratmillimetern ausgedrückten Leitungsquerſchnitte werden
den betr Leitungslinien mit rother Farbe beigeſchrieben

Es bedeutet ſomit
2,5 Einzelleitung aus iſoliertem Draht von 2,5 Quad
J ratmillimeter Querſchnitt
95 A Oreileiter oder Drehſtromleitung aus 8 aſphaltierten

und armierten Bleikabeln von je 95 Quadrat
millimeter Querſchnitt

S 9 Syſtem und Leitungéberechnung Das ſtädt Elektrizitäts
werk wird nach dem gemiſchten Syſtem gebaut d h ein Gleichſtrom
net verſorgt die Lichtanlagen und Kleinmotoren innerhalb der Stadt mit
Gleichſtrom und ein Drehſtromnetz das Induſtriegebiet und die Vororte
mit Drehſtrom Die Grenzen der beiden Verſorgungsgebiete ſind aus
dem dieſen Vorſchriſten angehefteten Lageplan erſichtlich

J Gleichſtromnet
a Lichtanlagen

Nr 267

Klemmen

Die Betriebsſpannung beträgt bei Lichtanlagen
nach dem Zweileiterſyſtem 220 Volt bei ſolchen nach dem Dreileiterſyſtem
440 Volt zwiſchen den beiden Außenleitern

Lichtanfſagen mit einem Energieverbrauch bis zu 1000 Watt dürfen
nach dem Zweileiterſiyſtem hergeſtellt werden müſſen aber zur Umſchaltung
auf den einen oder anderen Zweig des Dreileiternetes mittelſt Umſchalte

ipificherung eingerichtet ſeinv lagen e größerem Energieverbrauch ſind die Lampen auf die

zwei Stromkreiſe des Dreileiternetzes zu vertheilen wobei auf die gleich
mäßige Vertheilung der ſtets gleichzeitig brennenden Lampen beſonders
Rückſicht zu nehmen iſt

d Kleinmotoren An das Gleichſtromnetz können Kleinmotoren
bis zu 5 P8 angeſchloſſen werden und zwar ſolche bis zu 1 PS unter
220 Volt während Motoren über 1 P8 bis zu 5 P8 unter 440 Volt
an die Außenleiter anzuſchließen ſind Für den Anſchluß größerer Motoren
iſt von Fall zu Fall die Genehmigung der Verwaltung des Elektrizitäts
werkes nachzufuchen

Die Anlaufſtromſtärke der Motoren darf das Doppelte der normalen
nicht überſchreiten

II Drehſtromnetz
a Lichtanlagen Lichtanlagen im Gebiete des o e

werden mit einer Spannung von 220 Volt bei 50 Perioden in der
Sekunde betrieben

Unter ſinngemäßer Anwendung der Vorſchriften für das Gleichſtrom
netz können auch hier Lichtanlagen mit einem Energieverbrauch bis zu
1000 Watt nach dem Zweileiterſyſtem hergeſtellt werden Bei Anlagen
mit größerem Energieverbrauch ſind die Lampen wie vorher auf die drei
Stromkreiſe des Drehſtromnetzes gleichmäßig zu vertheilen

v Kraftanlagen An das Drehſtromnetz können Motoren jeder
Größe angeſchloſſen werden

Motoren bis zu 5 P8 werden dabei mit 220 Volt ſolche über 5 P
mit 500 Volt bei 50 Perioden in der Sekunde angeſchloſſen

Motoren bis zu 5 PS können bei Vorhandenſein einer Lichtanlage an
dieſe angeſchloſſen werden

Der Berechnung der Leitungen und Ausſchalter iſt ſtets der I fache
Stromverbrauch der vorgeſehenen Lampen zu Grunde zu legen jedoch
nicht weniger als 0,3 Ampère für Glühlampen von 16 NK

Unter obigen Annahmen darf der Energieverlirſt für Lichtanlagen bei
voller Belaſtung vom Hauptſchalter bis zu einer beliebigen Stromentnahme
ſtelle nicht über I Proc bei Kraftanſchlüſſen nicht über 3 Proc der
Betriebsſpannung betragen

S 10 Hausonſchlüſſe und Hauptſchalttafeln
Hinſichtlich des Anſchluſſesder Jnſtallationen an das Kabelneh iſt das

dieſen Vorſchriften beigegebene Schema zu beachten
Der Hansanſchluß der Hauptſchalter die Hauptſicherheitsſchaltung ſo

wie alle Schalttafeln und Sicherheitsſchalter von welchen Hauptleitungen
für mehrere Stromabnehmer abgezweigt ſind müſſen in trockenen und
gelüfteten Räumen angebracht werden und den Angeſtellten des Elektrizitäts

werkes ſtets zugänglich ſeina einem Stromverbrauch von mehr als 50000 Watt

iſt die Verwaltung des Elektrizitätswerkes berechtigt zwei Hausanſchlüſſe
zu fordern welche ſo zu bemeſſen ſind daß jeder für ſich allein im Stande
iſt die ganze Anlage zu ſpeiſen g

11 Elektrizitätsmeſſer
Die Elektrizitätsmeſſer dürfen nur in Räumen angebracht werden in

welchen ſchädliche Einflüſſe auf deren Mechanismus oder Gang ſich nicht
geltend machen können Jhre Befeſtigung muß an maſſiven Wänden
erfolgen Keller und Einfahrten bleiben der Regel nach für die An
bringung von Elektrizitäsmeſſern ausgeſchloſſen

Die Elektrizitätsmeſſer ſollen ſo angebracht werden daß ſie ohne An
wendung beſonderer Hilfsmittel bedient abgeleſen und unterſucht werden
können

Liegt die Möglichkeit der mechaniſchen Beſchädigung des Elektrizitäts
meſſers nahe ſo iſt für denſelben ein beſonderer verſchließbarer Schuß
kaſten durch den Jnſtallateur anzubringen jedoch darf die Tafel auf
welcher der Elektrizitätsmeſſer angebracht iſt nicht zur Befeſtigung des

Schutzkaſtens verwendet werden JBei Zweileiterzählern ſind Hin und Rückleitung bei Dreileiter bezw
Drehſtromzählern alle drei Leitungen an den Elektrizitätsmeſſer zu führen

Die Hin und Rückleitungen dürfen nie hinter den Elektrizitäts
meſſer ſondern müſſen ſtets ſeitlich von ihm dicht neben einander geführt
werden

s 12 Anlagen für gewerbliche Zwecke
Leitungen des Drehſtromkraftnetzes von 500 Volt Sekundärfpannung

für gewerbliche Zwecke ſind in ihrem ganzen Verlauf zum Unterſchied von
Leitungen für 220 Volt roth zu kennzeichnen

An das Drehſtromnetz können Motoren bis zu 10 Ps direkt mittel
Schalthebel größere Moioren nur mittelſt Anlaſſers angeſchloſſen werden
bei letzteren Motoren darf die Anlaufſtromſtärke nicht mehr als das
Doppelte der normalen betragen

Motoren für 500 Volt dürfen nur ſtabil verwendet werden trans
portable Motoren ſind nur bei einer Spannung von 220 Volt zuläſſig

Jede Motorenleitung iſt durch eine Sicherung zu ſchützen welche
für das anderthalbſache der normalen Betriebsſtromſtärke zu be
meſſen iſt

Der Koſinus des Phaſenverſchiebungswinkels d i das Verhältniß
der wirklich zu den ſcheinbar von dem Motor verbrauchten Watt
darf nicht weniger betragen als

0,75 bei Motoren bis zu 0,5 PS
9,8 von 0,5 bis J0,85 v v0,9 aber 58 13 Anlagen zu vorübergehenden Zwecken

Bei Anlagen welche nur vorübergehenden Zwecken dienen ſollen
ſind Abweichungen von den vorſtehenden Beſtimmungen in einzelnen
Punkten zuläſſig

Die Einreichung von Projektzeichnungen vird erlaſſen Dagegen hat
die Prüfung 4 auf alle Fälle ſtattzufinden Es empfiehlt ſich daher
um Schwierigkeiten im letzten Augenblick zu vermeiden die Ausführung
der Anlage erſt nach vorheriger Mittheilung und Verſtändigung mit der
Verwaltung des Elektrizitätswerks in Angriff zu nehmen

Da genaue Ausführungsbeſtimmungen bei der Mannigfaltigkeit der in
Betracht kommenden Fälle unmöglich ſind iſt im Allgemeinen jebe Ver
legungsart zuläſſig ſoweit durch dieſelbe die Sicherheit der Anlage nicht
gefährdet wird

Centraliſterung der Sicherungen wird nicht verlangt dagegen iſt auf
richtige Bemeſſung derſelben ſowie auf ſachgemäße Anordnung von Aus

laufen in grün ſchaltern beſonderer Werth zu legen
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S 14 Betriebsräume und Anlagen
Dynamomaſchinen Elektromotoren Transformatoren und Stromwender

welche nicht in beſonderen luft und ſtaubdichten Schutzkäſten ſiehen
dürfen nur in Räumen aufgeſtellt werden in denen normaler Weiſe eine
Exploſion durch Entzündung von Gaſen Staub und Faſern ausgeſchloſſen
iſt Jn allen Fällen iſt die Aufſtellung derart auszuführen daß etwaige
arg Setmngen keine Entzündung von brennbaren Stoffen hervorrufen

nnen
Jn Accumulatorenräumen darf keine andere als elektriſche Glüh

lich tbeleuchtung verwendet werden Solche Räume müſſen dauernd gut
ventiliert ſein Die einzelnen Zellen ſind gegen das Geſtell und letzteres
iſt gegen Erde durch Glas Porzellan oder ähnliche nicht hygroskopiſche
Unterlagen zu iſolieren Es müſſen Vorkehrungen getroffen werden un
beim Auslaufen von Säure eine Geſährdung des Gebäudes zu vermeiden Während der Ladung dürfen in vicſen Räumen glühende oder

brennende Gegenſtände nicht geduldet werden
Die Hauptſchalttafeln in Betriebsräumen ſollen aus unverbrennlichem

Material beſtehen Sicherungen Schalter und alle Apparate in denen
betriebsmäßig Stromunterbrechung ſtattfindet müſſen derart angeordnet
ſein daß etwa auftretende Feuererſcheinungen benachbarte brennbare
Stoffe nicht entzünden können und unterliegen überdies den in Abſatz 1
gegebenen Vorſchriften

Für Regulierwiderſtände gelten die Beſtimmungen des S 24
S 15 Leitungematerial und Beanſpruchung desſelben

Stromleitungen aus Kupfer ſollen ein ſolches Leitungsvermögen beſitzen daß
55 Meter eines Drahtes von 1 Quadratmillimeter Querſchnitt bei 150 C
einen Widerſtand von nicht mehr als 1 Ohm haben

Die höchſte zuläſſige Betriebsſtromſtärke für Drähte und Kabel aus
Leitungskupfer iſt aus nachſtehender Tabelle zu entnehmen

Querſchnitt Betriebsſtromſtärke
in Quadratmillimeter in Ampère

07 31 41,5 62,5 104 156 2010 8016 4025 6035 8050 10070 13095 160120 200150 230210 300300 400500 600Stärkere Drähte als ſolche von 95 Quadratmillimeter ſind bei
Wechſelſtromanlagen nicht zuläſſig ſtärkere Leitungsquerſchnitte ſind durch
Parallelſchalten einzelner Leitungen zu erzielen

Der geringſte zuläſſige Querſchnitt für Leitungen außerhalb der Be
leuchtungskörper iſt 1 Quadratmillimeter an und in Beleuchtungskörpern
s Ouadratmillimeter

Bei Verwendung von Drähten aus anderen Metallen wozu beſondere
Genehmigung erforderlich müſſen die Querſchnitte entſprechend größer ge
wählt werden

S 16 Blauke Leitungen Blanke Leitungen müſſen vor Be
ſchädigung oder zufälliger Berührung geſchützt ſein Sie ſind nur in
feuerſicheren Räumen ohne brennbaren Jnhalt ferner außerhalb von Ge
bäuden ſowie in Maſchinen und Accumnlatorenräumen welche nur dem
Bedienungsperſonal zugänglich ſind geſtattet Ausnahmsweiſe ſind auch
in nicht feuerſicheren Räumen in welchen ätzende Dünſte auftreten blanke
Leitungen zuläſſig wenn dieſelben durch einen geeigneten Ueberzug gegen
Orxydation geſchützt ſind

Blanke Leitungen ſind nur auf Jſolierglocken zu verlegen
ſoweit ſie nicht unausſchaltbare Parallelzweige ſind von einander bei
Spannweiten über 6 Meter mindeſtens 30 Centimeter bei Spannweiten
von 4 bis 6 Metern mindeſtens 20 Centimeter und bei kleineren

e

er

9 9971 9und muſfen

Hann
weiten mindeſtens 12 Centimeter von der Wand in allen Fällen mindeſtens

M r r 53 Mein n Accumulatorenräumen und bei Ver10 Centimeter entfernt tbindungsleitungen zwiſchen Accumnlatoren und Schalibrett ſind Jſolier
rollen und kleinere Abſtände zuläſſig

Der tiefſte Punkt des Durchſaugers darf bei blanken Leitungen im
Freien nicht weniger als 4 Meter über dem Erdboden entfernt ſein Frei
leitungen welche nicht im Schutzbereich von Blitzſchutzvorrichtungen liegen
ſind mit ſolchen in genügender Anzahl zu verſehen

Freileitungen müſſen möglichſt entfernt von Telephon bezw Tele
graphenleitungen geführt werden

Kreuzen Starkſtromleitungen Telegraphen oder Telephonleitungen ſo
ſind wegen Sicherung der Letzteren die beſonderen Vorſchriften der Reichs
telegraphen Verwaltung einzuhalten

S 17 Jſolierte Einfachleitnugen
Umhüllte Leitungen VD welche eine doppelte feſt auf dem Draht

aufliegende mit geeigneter Maſſe imprägnierte und nicht brüchige Um
hüllung von faſerigem Jſoliermaterial haben dürfen ſoweit ätzende Dämpfe
nicht zu befürchten ſind auf Jſolierglocken überall auf Jſolierrollen
Jſolierringen oder dieſen gleichwerthigen Beſeſtigungsſtücken dagegen nur
in ganz trockenen Räumen verwendet werden Sie ſind in einem Abſtand
von mindeſtens 2,5 Centimetern von einander zu verlegen

Jſolierte Leitungen d h ſolche die unter einer Umhüllung
von faſerigem Jſoliermaterial noch mit einer zuverläſſigen aus
Gummiband hergeſtellten Umwickelung verſehen ſind dürfen ſo
weit ätzende Dämpfe nicht zu befürchten ſind auf Jſolierglocken
überall auf Rollen Ringen und Klemmen und in Rohren nur in ſolchen
Räumen verlegt werden welche in normalem Zuſtande trocken ſind

Gummi Leitungen Gi d h ſolche bei welchen die Gummiiſolierung
in Form einer ununterbrochenen nahtloſen und vollkommen waſſerdichten
Hülle hergeſtellt iſt dürfen ſoweit ätzende Dämpfe nicht zu befürchten
ſind auch in feuchten Räumen angewendet werden

Blanke Bleikabel beſtehend aus einer Kupferſeele einer ſtarken Jſolier
ſchicht und einem nahtloſen einfachen oder einem doppelten Bleimantel
dürfen niemals unmittelbar mit leitenden Befeſtigungsmitteln mit Mauer
werk und Stoffen welche das Blei angreifen in Berührung kommen
Bleikabel deren Kupferſeele weniger als 6 Quadratmillimeter Querſchnitt
hat ſind nur dann zuläſſig wenn ihre Jſolation aus vulkaniſiertem Gummi
oder gleichwerthigem Material beſteht

Aſphaltierte Bleikabel dürfen in trockenen Räumen und trockenem
Erdboden verwendet und müſſen derart verlegt werden daß ſie Mauerwerk
oder Stoffe welche das Blei angreifen nicht berühren können

An den Befeſtigungsſtellen iſt darauf zu achten daß der Bleimantel
nicht eingedrückt oder verletzt wird Rohrhaken ſind daher als Verlegungs
mittel ausgeſchloſſen

Aſphaltierte und armierte Bleikabel eignen ſich zur Verlegung un
mittelbar in Erde und in feuchten Räumen Rohrhaken ſind zuläſſig

Bleikabel dürfen nur mit Endverſchlüſſen Abzweigmufſen oder gleich
werthigen Vorkehrungen welche das Eindringen von Feuchtigkeit wirkſam
verhindern und gleichzeitig einen guten elektriſchen Anſchluß vermitteln
verwendet werden

Wenn Gummiiſolierung verwendet wird muß der Leiter verzinnt ſein
Bleikabel dürfen bei Wechſel bezw Drehſtromanlagen nur als zwei

fach bezw dreifach concentriſche oder verſeilte Kabel verwendet werden
8 18 Mehrfachleitnungen

Leitungsſchnur zum Anſchluß beweglicher Lampen und Apparate darf
in trockenen Räumen verwendet werden wenn jede der Leitungen in
folgender Art hergeſtellt iſt

Die Kupferſeele beſteßt aus Drähten unter 0,5 Millimeter Durchmeſſer
darüber befindet ſich eine Umſpinnung aus Baumwolle welche von einer
dichten das Eindringen von Feuchtigkeit verhindernden Schicht Gummi
umhüllt iſt hierauf folgt wieder eine Umwicklung mit Baumwolle und
als äußerſte Hülle eine Umklöpplung aus widerſtandsfähigem Stoff der
nicht brennbarer ſein darf als Seide oder Glanzgarn

Der geringſte zuläſſige Querſchnitt für biegſame Leitungsſchnur iſt
1 Quadratmillimeter für jede Leitung

Derartige biegſame Leitungsſchnur darf nur in vollſtändig trockenen
Räumen und in einem Abſtand von mindeſtens 5 Millimeter von der
Wand oder Deckenfläche jedoch niemals in unmittelbarer Berührung mit
leicht entzündbaren Gegenſtänden feſt verlegt werden

Beim Anſchluß biegſamer Leitungsſchnüre an Faſſungen Anſchluß

n peine andere Apparate müſſen die Enden der Kupferlitzen ver
öthet ſein

Die Anſchlußſtellen müſſen von Zug entlaſtet ſein
Biegſame Mehrfachleitungen zum Anſchluß von Lampen Motoren und

Apparaten ſind in feuchten Räumen und im Freien zuläſſig wenn jeder
Leiter nach S 17 Abſ 3 hergeſtellt iſt und die Leiter durch eine Umhüllung
von widerſtandsfähigem Jſoliermaterial geſchügt ſind

Jſolierte Drähte und Gummidrähte bis 6 Quadratmillimeter Quer
ſchnitt dürfen verdrillt oder in gemeinſchaftlicher Umhüllung in trockenen
Räumen wie Einzelleitungen aus iſoliertem Draht feſt verlegt werden

S 19 Verlegung
Alle Leitungen und Apparate müſſen auch nach der Verlegung in

ihrer ganzen Ausdehnung in ſolcher Weiſe zugänglich ſein daß ſie jeder
zeit geprüft und ausgewechſelt werden können

Sicherheitsſchalter ſind zu centraliſieren und in handlicher Höhe an
zubringen

Ueberhaupt ſollen alle Theile einer Anlage durchaus überſichtlich an
geordnet ſein

Drähte dürfen nur durch Verlöthen oder durch eine gleich gute Ver
bindungsart verbunden werden Dräbhie durch einfaches Umeinander
ſchlingen der Drahtenden zu verbinden iſt unzuläſſig

Zur Herſtellung von Löthſtellen dürfen Löthmittel welche das Metall
augreifen nicht verwendet werden Die fertige Verbindungsſtelle iſt ent
ſprechend der Art der betreffenden Leitungen ſorgfältig zu iſolieren

Bleikabel dürfen nicht verlöthet werden Sie ſind entweder mittelſt
Endverſchlüſſen oder geeignet konſtruierten Muffen zu verbinden

nen von frei geſpannten Leitungen ſind von Zug zu ent
n

Zum Anſchluß an Schalttafeln oder Apparate ſind alle Leitungen über
25 Quadratmillimeter Onuerſchnitt mit Kabelſchuhen oder einer gleich
werthigen Verbindungsart zu verſehen Drahtſeile von geringerem Quer
ſchnitt müſſen wenn ſie nicht gleichfalls Kadelſchuhe erhalten an den
Enden verlöthet werden

Kreuzungen von ſtromführenden Leitungen unter ſich und mit ſonſtigen
Metalltheilen ſind ſo auszuführen daß Berührung ausgeſchloſſen iſt
Kann kein genügender Abſtand eingehalten werden ſo ſollen iſolierende
Röhren KAbergeſchoben oder iſolterende Plakten dazwiſchen gelegt werdenum die Serührang zu verhindern Röhren und Platten ſind ſorgfältig

zu befeſtigen und gegen Lagenveränderung zu ſchützen
Für Wand und Deckendurchgänge iſt womöglich ein hinreichend weiter

Kanal herzuſtellen um die Leitungen der gewählten Verlegungsart ent
ſprechend frei hindurchführen zu können Jſt dies nicht angängig ſo ſind
haltbare Rohre aus iſolierendem Material Holz ausgeſchloſſen ein
zufügen welche ein bequemes Durchziehen der Leitungen geſtatten Die
Rohre ſollen über die Wand und Deckenflächen vorſtehen Jſt bei Fuß
bodendurchgängen die Herſtellung von Kanälen nicht zuläſſig dann ſind
ebenfalls Rohre zu verwenden welche jedoch mindeſtens 10 Centimeter
über dem Fußboden vorſtehen und vor Verletzungen geſchützt ſein müſſen

Schutzverkleidungen ſind da anzubringen wo Gefahr vorliegt daß
Leitungen beſchädigt werden können und ſollen ſo hergeſtellt werden daß
die Luft hinzuzutreten vermag Leitungen können auch durch Rohre geſchützt
werden ſiehe auch J 20e

8 20 Jſolierung und Befeſtigung der Leitungen
Für die Befeſtigungsmittel und die Verlegung aller Arten Drähte

gelten folgende Beſtimmungen
a Jſolierglocken dürfen im Freien nur in ſenkrechter Stellung in ge

deckten Räumen nur in ſolcher Lage befeſtigt werden daß ſich keine
Feuchtigkeit in der Glocke anſammeln kann der Abſtand je zweier Be
feſtigungsſtellen foll 40 Meter nicht überſteigen

b Jſolierrollen und Ringe müſſen ſo geformt und angebracht ſein
daß der Draht in feuchten Räumen wenigſtens 10 Millimeter und in
trockenen Räumen wenigſtens 5 Millimeter lichten Abſtand von der
Wand hat

Bei Führung längs der Wand ſoll auf je 80 Ceutimeter mindeſtens
eine Befeſtigungsſtelle kommen Bei Führung an den Decken kann die
Entfernung im Anſchluß an die Deckenkonſtruktion ausnahmsweiſe
größer ſein

e Klemmen müſſen aus iſolierendem Material oder Metall mit iſo
lierenden Einlagen und Unterlagen beſtehen

Auch bei Klemmen müſſen die Drähte von der Wand einen Abſtand
von mindeſtens 5 Millimeter haben Die Kanten der Klemmen müſſen
ſo geformt ſein daß ſie keine Beſchädigung des Jſoliermaterials verur
ſachen können

d Mehrleiter dürfen nicht ſo befeſtigt werden daß
aufeinander gepreß
läſſig

e Rohre können zur Verlegung von iſolierten Leitungen mit einer
Jſolation nach S 17 Abſatz 2 und 3 unter Putz in Wänden
Fußböden verwendet werden ſofern ſie den Zutritt der Feuchtigkeit
dauernd verhindern Es iſt geſtattet Hin und Rückleitung in daſſelbe
Rohr zu verlegen mehr als drei Leiter in demſelben Rohr ſind unzu
läſſig Bei Verwendung von Metallrohren in Wechſelſtrom bezw
ſtromanlagen müſſen Hin und Rückleitung in demſelben Rohr geführt
werden

Drahtverbindungen dürfen nicht innerhalb der Rohre ſondern nur in
ſogenannten Verbindungsdoſen ausgeführt werden welche jederzeit leicht
geöffnet werden können Die lichte Weite der Rohre die Zahl und der
Radius der Krümmungen ſowie die Zahl der Doſen müſſen ſo gewählt
werden daß man die Drähte jederzeit leicht einziehen und entfernen kann

Die Rohre ſind ſo herzurichten daß die Jſolation der Leitungen durch
vorſtehende Theile und ſcharfe Kanten nicht verletzt werden kann die
Stoßſtellen müſſen ſicher abgedichtet ſein Die Rohre ſind ſo zu verlegen
daß ſich an keiner Stelle Waſſer anſammeln kann Nach der Verlegung
iſt die höher gelegene Mündung des Rohrkanals luftdicht zu verſchließen

f Holzleiſten und Krammen ſind nicht geſtattet
g Bei Wanddurchgängen ins Freie ſind Einführungsſtücke von iſo

lierendem und feuerſicherem Material mit abwärts gekrümmtem Ende zu
verwenden

h Bei Durchführung der Leitungen durch hölzerne Wände und hölzerne
Schalttafeln müſſen die Oeffnungen durch iſolierende und feuerſichere Tüllen
ausgeſüttert ſein

i Jſolierſchellen und

ihre Einzelleiter
ſind metallene Bindedrähte ſind hierbei nicht zu

e
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Vecken

T t
Dyel

iſolierende Zwiſchenglieder welche den Uebertritt
9

von Mauerfenchtigkeit auf Sicherheitsſchalter Schaltbretter und Apparate
wirkſam verhindern ſind überall da zu verwenden wo die herrſchende
oder zeitweilig auftretende Feuchtigkeit die Anbringung jener Gegenſtände
unmittelbar an der Wand verbietet

k Dübel und ähnliche Körper die zur Befeſtigung von Verlegungs
materialien Apparaten und Beleuchtungskörpern dienen müſſen derart be
ſchaffen ſein daß ſie nach ihrer Anbringung in der Wand ſich nicht lockern
und drehen können

1 Als Bindedraht zum Befeſtigen der Leitungen an Rollen c ſoll
verzinnter blanker oder umſponnener Kupferdraht von mindeſtens 1 Quadrat
millimeter Querſchnitt verwendet werden

Die Leitungen ſind an den Bindeſtellen durch eine Umwickelung von
iſolierendem Material beſonders zu ſchützen

s 21 Apparate
ſtromführenden Theile ſämmtlicher in eine Leitung eingeſchalteter

Apparate müſſen auf feuerſicherer auch in feuchten Räumen gut iſolierender
Unterlage montiert und von Schutzkäſten derart umgeben ſein daß ſie ſo
wohl vor Berührung durch Unbefugte geſchützt als auch von brennbaren
Gegenſtänden feuerſicher getrennt ſind

Die ſtromführenden Theile ſämmtlicher Apparate müſſen mit gleich
werthigen Mitteln und ebenſo ſorgfältig von der Erde iſoliert ſein wie
die in den betreffenden Räumen verlegten Leitungen Bei Einführung
von Leitungen muß der für die Leitung vorgeſchriebene Abſtand von der
Wand gewahrt bleiben Die Contacte ſind derart zu bemeſſen daß durch
den ſtärkſten vorkommenden Betriebsſtrom keine Erwärmung von mehr
als 509 C über Lufttemperatur eintreten kann Für Schalttafeln in
Betriebsräumen gilt S 17 Abſ 8

22 Sicheruugen
Für Sicherungen iſt Nachſtehendes zu beachtena Sämmtliche Leitungen von der Schalngfet ab ſind durch Abſchmelz

ſicherungen zu ſchützen
Die KAbſchmelzſicherungen müſſen für die von dem Elektrizitätswerk ein

geführten Abſchinelzſtöpſel und Abſchmelzſtreifen paſſend ſein
Stöpſelſicherungen dürfen bis zu 25 Ampère verwendet werden für

höhere Stromſtärken ſind Abſchmelzſtreifen Vorſchrift
b Die Sicherung iſt mit Ausnahme des unter d angführen Falles

höchſtens nach dem Querſchnitt des dünnſten von ihr geſicherten Drahtes
zu bemeſſen und zwar beſtimmt ſich die höchſte zuläſſige Abſchmelzſtrom

Die

ſtärke nach folgender Tabelle

Drahtquerſchnitt Betriebsſtromſtärke Abſchmelzſtromſtärke
in Quadratmillimeter in Ampère in Ampèore

0,75 3 61 4 81,5 6 122,5 10 204 15 306 20 4010 30 8016 40 8025 60 12035 80 16050 100 20070 130 26095 160 320120 200 400150 230 460210 300 600300 400 800500 600 1200Jm Allgemeinen iſt für die Bemeſſung einer Sicherung die Stroc
ſtärke in dem betreffenden Leitungszweig maßgebend

e Abſchchmelzſicherungen ſind an allen Stellen wo der Querſchnitt
der Leitungen ſich ändert auf ſämmtlichen Polen derſelben anzubringen
und zwar in einer Entfernung von höchſtens 25 Centimeter von der
Abzweigungsſtelle Das Anſchlußleitungsſtück kann von geringerem Querſchnitt ſin als die Hauptleitung welche durch daſſelbe mit der Sicherung

verbunden wird iſt aber in dieſem Falle von eutzündlichen Gegenſtänden
euerſicher zu trennen und darf nicht aus Mehrfachleitern hergeſtellt ſein

Jſt die Anbringung der Sicherung in einer Entfernung von höchſtens
25 Centimeter von der Abzweigſtelle nicht angängig ſo muß die von der
Abzweigſtelle nach der Sicherung führende Leitung den gleichen Quer
ſchnitt wie die durchgehende Hauptleitung erhalten

d Mehrere Vertheilungsleitungen können eine gemeinſame Sicherung
erhalten wenn ihr Geſammtſtromverbrauch 3 Ampère nicht überſchreitet
Die gemeinſame Sicherung darf für eine Betriebsſtromſtärke bis 8 Am
père bemeſſen ſein

e Die Sicherungen müſſen derart konſtruiert ſein daß beim Ab
ſchmelzen kein dauernder Lichtbogen entſtehen kann ſelbſt dann nicht
wenn hinter der Sicherung Kurzſchluß entſteht auch muß bei Stöpſel
ſicherungen durch die Konſtruktion eine irrthümliche Verwendung zu ſtarker
Abſchmelzſtöpſel ausgeſchloſſen ſein

Bei Bleiſicherungen darf das Blei nicht unmittelbar den Contart ver
mitteln ſondern es müſſen die Enden der Bleidrähte oder Bleiſtreifen in
Contactſtücke aus Kupfer oder gleichgeeignetem Materiale
werden

k Die Maximalſpannung iſt auf dem feſten Theil der Leitungsquer
ſchnitt und die Berriebſtromſtärke ſind auf dem auswechſelbaren Stück der
Sicherung zu verzeichnen

g Bewegliche Leitungsſchnüre zum Anſchluß von transportablen Be
leuchtungskörpern und von Apparaten ſind ſtets mittelſt Wandcontact und
Sicherheitsſchaltung abzuzweigen welche letztere der Stromſtärke genau an
zupaſſen iſt

h Jnnerhalb von Räumen wo betriebsmäßig leicht entzündliche
oder exploſible Stoffe vorkommen dürfen Sicherungen nicht angebracht
werden

8F 23 Ausſchalter
Die Verwendung einpoliger Ausſchalter iſt nur bis zu einer Strom

ſtärke von 3 Ampöère geſtattet

Die Schalter müſſen ſo konſtruiert ſein daß ſie nur in geſchloſſener
oder offener Stellung nicht aber in einer Zwiſchenſtellung verbleiben
können Hebelſchalter für Ströme über 30 Ampère und in Betriebs
räumen alle Hebelſchalter ſind von dieſer Vorſchrift ausgenommen

Die Wirkungsweiſe aller Schalter muß derart ſein daß ſich kein
dauernder Lichtbogen bilden kann

Die normale Betriebsſtromſtärke und Spannung ſind auf dem Schalter
zu vermerken

Metallcontacte ſollen ausſchließlich Schleifcontacte ſein
Jn Räumen wo betriebsmäßig leicht entzündliche oder exploſible

Stoffe vorkommen iſt die Anwendung von Ausſchaltern und Umſchaltern

äß m reinur unter verläßliche Sicherheitsabſchluß zuläſſig

8 24 Widerſtände
Widerſtände und Heizapparate Koch und Wärmeſtellen und der

gleichen bei welchen eine Erwärmung um mehr als 500 C eintreten
kann ſind derart anzuordnen daß eine Berührung zwiſchen den Wärme
entwickelnden Theilen und entzündlichen Materialien ſowie eine feuerge
tahr liche Erwär lcher Materialien nicht vorkommen kann

feuerſicherem gut iſolierendem Material zu mon
tieren und mit einer Schutzhülle feuerſicherem Material zu umkleiden
Widerſtände dürfen nur auf feuerſicherer Unterlage und zwar freiſtehend
oder an feuerſicheren Wänden angebracht werdeu ſie müſſen mindeſtens
2 Centimeter von der Wandfläche und 25 Centimeter von der Decke und
breunbaren Gegenſtänden entfernt ſein

Jn Räumen wo betriebsmäßig Staub Faſern oder exploſible Gaſe
vorhanden ſind dürfen Widerſtände nicht aufgeſtellt werden

g 25 Beleuchtungskörper für Glühlicht
Hierfür gilt Folgendes
a Glühlampen und Faſſungen müſſen mit Schraubengewinde ver

ſehen ſein welches mit den ſeitens der Verwaltung des Elektrizitätswerks
genehmigten Muſtern genau übereinſtimmen
h Glühlampen dürfen in Räumen in denen eine Exploſion durch
Entzündung von Gaſen Staub oder Faſern ſtattfinden kann nur mit
dichtſchließenden Ueberglocken welche auch die Faſſungen einſchließen ver
wendet werden

Glühlampen welche mit entzündlichen Stoffen in Berührung kommen
können müſſen Glocken oder Drahtgittern verſehen ſein

värmung ſo
Widerſtände ſind auf

daus

balemit Dchalen
durch welche die unmittelbare Berührung der Lampen mit dieſen Stoffen
verhindert wird

e Die ſtromführenden Theile der Faſſungen müſſen auf feuerſicherer
Unterlage montiert und durch feuerſichere Umhüllung welche jedoch nicht
ſtromführend ſein darf v Berührung chützt ſein Hartgummi und
andere Materialien welche in der Wärme einer Formveränderung unter
egen ſowie Steinnuß ſind als Beſtandtheile im Jnnern der Faſſung

ausgeſchloſſen

d Die Beleuchtungskörper wüſſen iſoliert aufgehängt bezw befeſtigttolte
werden ſoweit die Befeſtigung nicht an Holz oder bei beſonders ſchweren
Körpern an trockenem Mauerwerk erfolgen kann Sind Beleuchtungs
körper entweder gleichzeitig für Gasbeleuchtung eingerichtet oder kommen
ſie mit metalliſchen Theilen des Gebäudes in Berührung oder werden ſie
an Gasbeleuchtungen oder feuchten Wänden befeſtigt ſo iſt der Körper

1 Her M I rer vwhberen Saolr z Binnan der Befeſtigungsſtelle mit einer beſonderen J oltervorrichtu ig zu ver
ſehen welche einen Stromübergang vom Körper zur Erde verhindert
Hierbei iſt ſorgfältig darauf zu achten daß die Zuführungsdrähte den
nicht iſolierten Theil der Gasleit nirgends berühren Beleuchtungs
körper müſſen ſo aufgehängt rden daß die Zuführungsdrähte durch
Drehen des Körpers nicht verlet den können

e Zur Montierun tungskörpern iſt
biegſame Leitungsſchnur zu verwenden Letztere iſt jedoch bei Körpern
welche gleichzeitig für Gasbeleuchtung eingerichtet ſind ausgeſchloſſen
Wenn der Draht nach außen geführt wird muß er derart befeſtigt wer

iſolierter Draht oder

den daß ſich ſeine Lage nicht dern kann und eine Beſchädigung der
Jſolation durch die Befeſtigung ausgeſchloſſen iſt

f Schnurpendel mit biegſamer Leitungsſchnur ſind nur dann zuläſſig
wenn das Gewicht der Lampe nebſt Schirm von einer beſonderen Trag
ſchnur getragen wird welche mit der Litze verflochten ſein kann Sowohl
an der Aufhängeſtelle als auch an der Faſſung müſſen die Leitungsdrähte
länger ſein als die Tragſchnur damit kein Zug anf die Verbindungsſtelle
ausgeübt wird

Auch ſonſt dürfen Leitungen nicht zur Aufhängung benützt werden
ſondern müſſen durch beſondere Aufhängevorrichtungen welche jederzeit
kontrollierbar ſind entlaſtet ſein

8 26 Beleuchtungskörper für BVogenlicht
Bogenlampen dürfen nicht ohne Vorrichtungen welche ein Heraus

fallen glühender Kohlentheilchen verhindern verwendet werden Glocken
ohne ſind unzuläſſig Die Glocken für Bogenlampen in
Außenräumen müſſen umſponnen ſein

Die Lampe iſt von der Erde iſoliert anzubringen
ie Einführungsöffnungen für die Leitungen müſſen ſo beſchaffen ſein

daß die Jſolierhülle der legteren nicht verletzt werden und Feuchtigkeit
in das Jnnere der Laterne nicht eindringen kann

M niellerAſchenteller
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Bei Verwendung der Zuleitungsdrähte als Auſhängevorrichtung dürfen



werden

Stike 12 Mittwoch
die Verbindungsſtellen der Drähte nicht durch Zug beanſprucht und die
Drähte nicht verdrillt werden

Bogenkampen dürfen in Räumen in denen eine Exploſion durch Ent
zündung von Gaſen Staub oder Faſern ſtattfinden kann nicht verwendet
werden

8 27 Jſolation der Anlagen
Der So ne derſtand des ganzen Leitungsnetzes gegen Erde muß

000

Außerdem muß für jede Haupt
1000000

e Ohm be
mindeſtens Ohm betragen
abzweigung die Jſolation mindeſtens 10000
tragen

Jn dieſen Formeln iſt unter n die Zahl der an die betreffende Leitung
angeſchloſſenen Glühlampen zu verſtehen einſchließlich eines Aequivalentes
von 10 Glühlampen für jede Bogenlampe jeden Elektromotor oder an
deren ſtromverbrauchenden Apparat

Bei Meſſungen und Neuanlagen muß nicht nur die Jſolation zwiſchen
den Leitungen und der Erde ſondern auch die Jſolation je zweier Lei
tungen verſchiedenen Potentiales gegen einander gemeſſen werden hierbei
müſſen alle Glühlampen Bogenlampen Motoren oder andere ſtromver
brauchende Apparate von ihren Leitungen abgetrennt dagegen alle vor
handenen Beleuchtungskörper angeſchloſſen alle Sicherungen eingeſetzt
und alle Schalter geſchloſſen ſein Dabei müſſen die Jſolationswiderſtände
der obigen Formel genügen

Alle Jſolationsmeſſungen müſſen mit der Betriebsſpannung gemacht
Bei Mehrleiteranlagen iſt unter Betriebsſpannung die einfache

Lampenſpannung zu verſtehen
Anlagen welche in betriebsmäßig dauernd feuchten Räumen z B in

Brauereien und Färbereien inſtalliert ſind brauchen der Vorſchrift dieſes
Paragraphen nicht zu genügen müſſen aber folgender Bedingung ent
fprechen

Die Leitung muß ausſchließlich mit feuer und feuchtigkeitsbeſtändigem
Verlegungsmaterial und ſo ausgeführt ſein daß eine Feuersgefahr infolge
Stromableitung dauernd ausgeſchloſſen iſt

Brkanntmachung
Zur öffentlichen meiſtbietenden Verpachtung der Heu und Grummet en eAutzung auf der ſogenannten kleinen oder Würfelwieſe auf die drei Nutzungsjahre e

1901 1902 und 1903 unter den im Termine bekannt zu machenden Bedingungen haben
wir Termin auf

Mittwoch den 14 November er Vormittags 10 Ahr
im Stadtſekretariat Rathhausſtraße 1 Zimmer Nr 73 angeſetzt und werden Re
flektanten hierzu eingeladen

Halle a den 1 November 1900
Der Magiſtrat

Brkannkmachung
Die Auction der verfallenen bei dem unterzeichneten Leihamte im Monat

Septbr 1899 verſetzten und erneuerten Pfänder welche die Pfandunmmern
von 100781 bis 105356 tragen und über welche die Pfandſcheine in ſchwarzem

Druck ausgeen ſind wird
onnerstag den 13 Decbr ds Js und an den darauf folgenden

Tagen Vormittags von 9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 3 bis
t Uhr im Auctionszimmer des Leihhauſes An der Marienkirche

r 4 abgehalten werden
Zur Verſteigerung gelangen Taſchenuhren aller Art ſonſtige Gold und

GeneralAnzeiger r Halle

Staude

d den Saalkreis
IV Anſtallationsvorſchriften für das Kraftnetz

8 28 Allgemeiues
Auf das Drehſtrom Kraftnetz für 500 Volt Sekundärſpannung finden

die Jnſtallationsvorſchriften für Niederſpannungsanlagen ſinngemäße An
wendung ſofern nicht im Folgenden Verſchärfungen gefordert werden

Mit Rückſicht auf die verwendete Spannung müſſen alle Leitungen
und Apparatentheile ſoweit dieſelben unter Strom ſtehen desgleichen die
Wickelungen und Anſchlußklemmen der Motoren der Berührung entzogen
ſein Auch iſt durch Aufſchriften und Hinweiſe an geeigneten Stellen auf
die Gefahr bei Berührung aufmerkſam zu machen

Alle Metalltheile in der unmittelbaren Nähe von Leitungen und
Apparaten ſind gut mit Erde Gasleitungen ausgeſchloſſen zu verbinden

Sicherungen ſind ſtets liegend anzuordnen und zwar derart daß durch
geübtes Perſonal eine Auswechſelung der Sicherungen im Betriebe ohne
Gefahr möglich iſt und beim Durchbrennen einer Sicherung die benach
barten durch den Lichtbogen nicht erreicht werden können die Schalt
bretter ſind durch einen verſchloſſenen Kaſten mit Glasthür zu verdecken

Ausſchalter dürfen nur dreipolig Verwendung finden für jede Haupt
leitung iſt an der Schalttafel ein ſolcher Schalter erforderlich

8 29 Leitungen
Für die Leitungen des DrehſtromKraftnetzes gelten nachſtehende Be

ſtimmungen
a Die Leitungen find lediglich für Motorenanſchlüſſe bezw für gewerb

liche Zwecke beſtimmt der Anſchluß von Beleuchtungskörpern an dieſelben
iſt verboten

b Die 500 voltigen Leitungen dürfen innerhalb von Gebäuden nur
als Bleikabel bezw als nahtlos mit Gummi überzogene Leitungen auf
Jſolierglocken verlegt werden wobei die Entfernung der Stützpunkte von
einander 3 Meter nicht überſteigen darf Die Drähte deren Querſchnitt
mindeſtens 6 Quadratmillimeter betragen muß ſind entweder derart zu
führen daß eine Berührung ausgeſchloſſen iſt oder durch eine ſolide Ver
kleidung vor Berührung zu ſchützen

S Die Verkleidung muß wenn aus Metall beſtehend mit Erde in gut
leitende Verbindung gebracht werden

d Bei Wanddurchgängen muß entweder ein hinreichend weiter Kanal
hergeſtellt werden welcher die Durchführung der Leitungen auf Glocken
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geſtattet oder es ſind Porzellanrohre zu verwenden deren Länge größer
als die Stärke der Mauer iſt Für jeden Draht iſt ein beſonderes Rohr
vorzuſehene Die Leitungen müſſen auf ihrer gänzen Länge roth bezeichnet ſein

f Bewegliche Leitungen im Anſchluß an das Kraftnetz ſind verboten
g Blanke Leitungen im Freien ſind im tiefſten Punkte des Durch

ſaugers mindeſtens 6 Meter über dem Erdboden zu führen ſie müſſen
mindeſtens 21 Meter von denjenigen Gebäudetheilen entfernt angebracht
werden von welchen aus eine Zugänglichkeit der Leitungen möglich wäre
Dach Fenſter Balkon 2c Sie endigen an einem unzugänglichen Jſolator

und werden von hier ab als Gummileitungen nach S 17 Abſ 3 in das
Jnnere der Gebäude eingeführt

Der Querſchnitt freigeſpannter Leitungen ſoll nicht weniger als
16 Quadratmillimeter deren Spannweite nicht mehr als 40 Meter be
tragen Bezüglich des gegenſeitigen Abſtandes der Leitungen von einander

gelten die Beſtimmungen in S 16
V Schlußbeſtimmungen

S 30 Die Verwaltung des Elektrizitätswerkes iſt berechtigt in be
ſonderen Fällen Abweichungen von den vorſtehenden Beſtimmungen zu
geſtatten oder Berſchärfungen derſelben eintreten zu laſſen ſoweit ſolche
durch die Eigenart der betreffenden Betriebe bedingt ſind

Auch behält ſich der Magiſtrat Vervollſtändigungen oder Aenderungen
dieſer Beſtimmungen vor wenn weitere Erfahrungen auf dem Gebiete der
Stromlieferung ſolche nothwendig erſcheinen laſſen

Halle a den 6 November 1900
Der Magiſtrat

Vorſtehende Bedingungen und Jnſtallations Vorſchriften werden zur
öffentlichen Kenntniß mit dem Bemerken gebracht daß der Lageplan und
das Schaltungsſchema 9 Abſ 1 Satz 2 und S 10 Abſ 1 der Jn
ſtallations Vorſchriften im Bureau des ſtädtiſchen Elektrizitätswerkes
Robert Franzſtraße 1 hierſelbſt zur Einſicht ausliegen auch die Bedingungen
und Jnſtallations Vorſchriften letztere gegen Erſtattung der baaren Aus
lagen von dort bezogen werden können

Halle a den 6 November 1900
Der Magiſtrat Staude

Staude

e Prämiirt auf 24 Welt und industri

a n 7 7 rd b u dr S

Fabrikation alleiniges streng gewahrtes Geheimniss der Firma

eS Se
x e

See

Ausstellungen
7 x l e

J Wort
u

B

a

Silbergegenſtände wie Ketten Ringe Löffel u ſ ferner Betten Leib und Bett
wäſche Schuhwerk neue und getragene Kleidungsſtücke und verſch andere Sachen

Halle a den 14 November 1900
Das Leihamt der Stadt Halle a S

Ausſchreibung
Die Herſtellung von Thonrohrkanäten von 60 45 und 30 em Durchmeſſer

in der Mittelwache im Steg und in der Zwingerſtraße ſowie eines Regenauslaſſes in
der Glauchaerſtraße ſollen im Wege der Wettbewerbung vergeben werden

Angebote ſind bis
Sonnabend den 17 November Vormittags 10 Uhr

auf dem Stadtbauamte einzureichen woſelbſt die Bedingungen und Zeichnungen aus
liegen auch die Verdingungsanſchläge entnommen werden können

Halle a den 13 November 1900
Der Stadtbaurath Genzmer

Bekanntmachung
Zwecks Vornahme einer Reparatur des Waſſerrohrſtranges werden die

Luckengaſſe und Martinſtraße am Mittwoch den 14 November cr für
den Fahr und Reitverkehr geſperrt ſein

Halle a den 12 November 1900
Die PolizeiVerwaltung

Landwirthſchaftl Juventar Auction
Freitag den 23 d M von Vormittag 10 Uhr

ab ſoll wegen Aufgabe der Wirthſchaft das lebende und todte Jnventar im b d
ſchen Gute zu Weßmar Weßmar liegt zwiſchen den Eiſenbahnſtationen Gröbers und
Schkeuditz öffentlich meiſtbietend gegen gleich baare Zahlung verkauft werden

Zum Verkauf kommen
5 Skück Pferde darunter 3 Stück 7jähr 1 Bulle 13 Kühe
theils friſchmilchend und hochtragend 16 Färſen theils tragend

6 Fäuferſchweine 2 Wagen 3 Pfläge 1 Vierſchaar 2 Paar
Eggen 2 Krimmer 1 Breſchmaſchine mit Schüttelzeng 1 Göpel
2 Schlitten 1 Keinigungs 1 Oueiſch 1 Mäh 1 Hackmaſchine
1 Bübvenmühle 1 Futterbank 1 Ringelwalze 1 Rappsrolle
1 Milchkühler und verſchiedene andere Gegenſtände die zur Landwirthſchaft

gehören Fr üthernlas Ghristhaumsohmuek6 s
S Ein herrliches Weihnachtsfeſt bereitet

Groß und Klein ein ſchön geſchmückter

3 Chriſtbaum 4 bei vorher KaſſeFür nur ſ 80 Mark 5 per
Nachn verſend franko eine reich ſortierte
Kiſte enth 300 prächtige Sachen als echt
verſilb Kugeln und Eier Serken über
ſponn glänzende und bemalte Dhantaſie
ſachen Eiszapfen unzerbrechlich Engel
mit Ehre ſei Gott in der Höhe Baum
ſpitze Trompetchen Glöckchen Bögel
Sternchen überſponn Schiff u Luſtbaſſon
c Als Weigabe Engelshaar Konfekt
halter u einen mit Glasfrüchten prachtvoll
garniert Fruchtkorb Größe 12 18 cw
Für Händler Extraſortimente v M 10 an

Elias Greiner Vetters Sohn
Jauſcha Sachſ Mein Nr 215 Gegr 1820
Lief fürſtl Höfe Viele Anerkennungsſchreib

Achtung für Damen
Zöpfe Dreher Scheitel Puppenperrücken Uhrketten n ſ w werden

von ausgekämmtem Haar billig und ſauber angefertigt

Ein ganzes Lager fertiger Wanre
von allen Farben aus der erſten Hand verkauft billig

Frau Gereoke vorm Hömpler Crödel I
Zu ſprechen von früh 8 bis Abends 9 Uhr

S

8

e i

Gegründet 1846 FABRIK

UNDERBERG ALBRECHT
Hoflieferant Seiner Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm II

am Rathhause in R h E I I B E R am Niederrhein

stör

Fera J dar 89
In t mS a 2 Se e
G 9 c han ter 2 ong n

S e L S

d Wkg in

Preis 85 Pfg pro Schachtel
Nachahmungen weise man zurück

Aromatisch wohlschmeckend ein ebenso angenehmes wie wohlihuendes Getränk
im Manöver auf der Jagd besonders zu empfehlen Bei Magenverstimmungen Verdauungs

Kamp in einem Glase Zucker oder Selterswasser giebt eine dürstsillende vortreffliche Limonade

MARKE Gegründet 1846

Anerkannt bester Bitterlikör
Aut der Keise

ungen Appetitlosigkeit etc von vorzüglichster Wirkung Ein Theelötſel Underberg Roone

UVnentbehrlich für jecde Familice
an verlange ausdrückleh UVnderberg Boonekamp

Spiritus Heizöfen

einen Schornſtein bedürfen und große Heizkraft bezw
beſitzen

Anbedingt erploſtonsſicher Kein Kohlenſchmutz
Kein Blaken

Zu haben in jeder Größe
Spiritus Verwerthungs Genossensohaft

Halle a Gr Steinſtr 30

I bürgt de
Spiritus Glühlichtlampen

S ſind deswegen ſo beliebt weil ſie vollſtändig geruchlos brennen an
jedem Ort aufgeſtellt werden können da ſie keines Anſchluſſes an

euchtkraft

den Beg

nicht a

8
e b

d

2 m T a

S v

I l

herzenswunsch
aller Damen iſt ein zartes reines Geſicht
roſiges jugendfriſches Ausſehen weiß
ſammetweiche Haut und blendend ſchöner
Teint Man waſche ſich daher mit

Radebenler LilienmilchSeife
v Bergmann Co Radebeul Dresden

Schutzmarke Steckenpferd
à St 50 5 bei Heimhold Co

M Waltsgott
Felix Säoli Drog in Giebichenſtein

Wollfahrislotterie

De Nur Gel Gowinne K

Senl 100000 Flarlge Gewinn16870 Gew 575000 Mk
Loose Mk 30 11 Stück 35 M

Porto und Liste 30 Pfg extra
Ziehung 29 Hovemhber und folg Tage

empfiehlt auch unter Nachnahme

Ernst Heintze Apolda
traukhaften Zuſtänden

Harnröhren Ausfluß
in

Grötzner sohe

Tarolincapseln
Rame geſchütt ein vielfach und wirklich vewährtes

Mittel Erfolg überraſchend das ohne Verufs
Man verlange et

Grötzner sche Taroſincagseln und weiſe Alles
angeblich defſere ſtreng zurück Jnhalt vro Schachtel

Salol 3 Gudeben

ftörung angewandt wird

50 Kapfel 11 Sandelöt
erxtract Preis 2,40 30 St 1,50

Erbältlich und Verſandt in der LöwenApotheke

staatl cone Lotterie Einnehmer

Reuesler Stadiplan
herausgegeben im Verlag von W Spliessgnrith Bernburgerſtraße 29

neueſten Vergrößerung des Stadtgebietes nach amtlichen Quellen
die Hausnummerierung

jeden Grundſtückes enthält Preis einfarbig 6 Mk koloriert 8 Mk
im Maaßſtab 1 5000 eventl 1 2000 50 Mk

Rehe Damwild Rothhirsche Fasanen u
Kaninchen friſch geſchoſſen

Alb Lange Schillerſtr 37
öbelſuhren jeder Art beſorgt hill in empfiehlt zu u PreiſenO Selephon 815 O fraus Wittlg Ankerftraße 19

von Halle a S mit
ehemaligen Vororten

Derſelbe beſitzt vor den anderen bisher erſchienenen die werthvolle Einrichtung
daß er klar und überſichtlich außer genauer Beachtung der Einverleibung und

e a Semn a

u

Hurch die Po
Zuſertions P
rigen 30 Pf
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